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Zumzun eivigen Frieden..

Do .6 biefe fatyriſche Ueberſchrift auf dem Schila

de jenes holländiſchen Gafwirths , worauf eint

Kirchhof gemahlt war , die menfchen über

haupt , oder beſonders, die Staatsoberhåupter,

die des Krieges nie fatt werden können , obec

wohl gar nur die Philoſophen gelte, die jenen

Füßen Traum träumen , mag dahin geſtellt fenn .

Das bedingt fich aber der Verfaſſer des Geger.

wärtigen aus, das , da deč praktiſche Politi

ker mit dem theoretiſchen auf dem Fuß ſteht,

mit großer Selbſtgefädigkeit auf ihn als einert

Schulweiſen herabzuſehen, der dem Staat, wel.

cher von Erfahrungsgrundfågen ausgehen muffer

mit feinen fachleeren Ideen keine Gefahr bringe,

und den man iminer ſeine eilf Kegel auf einta

mal werfen laſſen kann , ohne , daß fich det

u Welt



weltkundige Staatemann daran Fehren darf,

dieſer auch , im Fall eines Streits mit jenem ſo.

fern conſequent verfahren müſſe , hinter ſeinen

auf gut Glück gewagten , und offentlich geäuſs

ſerten Mennungen nicht Gefahr für den Staat

zu wittern ; durch welche Clàuſula falaC1

vatoria der Verfaſſer dieſes fich dann hies

mit in der beſten Form wider alle bösliche Auss

legung ausdrücklich verwahrt wiſſen will .

Erſter



Erſter Abschnitt,

welcher die Pråliminarartikel zum ewigen

Frieden unter Staaten enthalt.

1. , E :$ rol kein Friedensſchluß für einen role

schen gelten , der mit dem geheimen Borbes

halt des Stoffs zu einem fünftigen Kriege

„ gemacht worden. “

Denn alsdenn wäre er ja ein bloßer Waf.

fenftilſtand, Hufſchub der Feindſeligkeiten, nicht

Friede , der das Ende aller Hoſtiliţåten bedeus

tet, und dem das Benwort ewiganzuhången

ein ſchon verdächtiger pleonasm iſt. Die vors

handene, obgleich jeßt vielleicht den Pacifci.

renden ſelbſt noch nicht bekannte, Urſachen zum

fünftigen Kriege ſind durch den Friedensſchluß

i insgeſammt vernichtet, fie mogen auch aus at:

chivariſchen Dokumenten mit noch ro ſcharfficha

tiger Ausſpåhungsgeſchicklichkeit ausgeklaubt

U 3 feyn.

1
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fenn. Der Vorbehalt (referuatio menta

bis) alter allererſt fünftig auszudenkender Prås

tenſionen , deren kein Theil für jegt Ermåhnung,

thun mag, weil bende zu ſehr erſchöpft ſind ,

den Krieg fortjufeßen , ben dem boren Willen ,

die erſte günſtige Gelegenheit zu dieſem Zweck z4,

benußen , gehört zur Jeſuitençaſyiſtik, und ifte

unter der Würde der Regenten , Yo wie die Willa

fåhrigkeit zu dergleichen Deduktionen unter der

Würde eines Miniſters deſſelben , wenn man

die Sache, wie fte an fich felbft ift, beura

sheilt.

Wenn aber, nach aufgeklärten Begriffen. Der

Staatsflugheit , in beſtändiger Vergrößerung,

ber macht, durch welche Mittel es auch ſey, die

wahre Ehre Des Staats gerezt wird, ſo fåge

freylich jenes Urtheil als ſchulmäßig und pedana

tiſch in die Augen.

2. „ ES fo kein für fich beſtehender Staat

( klein oder groß, das gilt hier gleichviel) von

einem andern Staate durch Erbung, Tauſche

» Sauf oder Schenkung, erworben werden

fónnen.

CIR



了 。

Ein Staat iſt nämlich nicht wie etwa der

Boden? auf dem er ſeinen Sitz bat) eine Haabe

(patrimonium ). Er iſt eine Geſellſchaft von

Menſchen , - diber die Niemand anders, als er

felbſt, zu gebieten und zu disponiren hat. Shn

aber, der felbft als Stamm feine eigene Wut.

vel hatte, als Pfropfreis einem andern Staatt

einzuverleiben , heißt ſeine Exiſtenz, als einer

moraliſchen Perſon , qufheben , und aus der

letzteren eine Sache machen , und widerſpricht

alſo der ydee des urſprünglichen Vertrags, ohne

Die Fich kein Recht über ein Volf denken läßt *)

In welche Gefahr das Vorürtheil dieſer Erwers

bungsart Europa, denn die andera Belttheile

haben nie davon gewußt , in unfern bis auf die

neueſten Zeiten gebracht habe, daß ſich nämlich

auch Staaten einander beurathen konnten , iſt

jedermann bekannt, theils als eine neue Art von

Induftrie, fid , auch ohne Aufwand von Kråfo

94 ten

*) Ein Schreid if nicht ein Staat , der von einen

andern Staate, ſondern deſſen Recht zu regieren aa

eine andere phoflide Perſon vererbt werden kann.

Der Staat ermicbt alsdann einen Regente
n

, nicht

dieſer als ein ſolcher (0.1 . der ſchon ein anderes Reid

bejist) den Staat.
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ten durch Familienbündniffe übermächtig zu ma.

chen , theils auch auf ſolche Art den Lånderbéſit

zu erweitern. - Auch die Berdingung der Trup .

pen eines Staats an einen andern , gegen einen

nicht gemeinſchaftlichen Feind , iſt dahin zu zäh.

len ; denn die Unterthanen werden daben, alsnach .

Belizben zu handhabende Sachen gebraucht und

verbraucht,

3. „ Stehende Heere (miles, 'perpetuus) fodten

, mit der Zeit ganz aufhören . “

Denn ſie bedrohen andere Staaten unaufa

hörlich mit Krieg , durch die Bereitſchaft , ima

mer dazu gerüſtet zu erſcheinen ; reiten dieſe an ,

fich einander in Menge der gerüſteten , die keine

Grengenkennt, ju úbertreffen, und, indem durch.

Die darauf verwandten Koſten der Friede endlich,

noch drückender wird als ein kurzer Krieg , ſo

find fie ſelbſt Urſache von Ungriffskriegen , um

dieſe laſt loszuwerden ; wozu kommt , daß züm .

Totten , oder getödtet zu werden in Sold ge .

nommen zu ſeyn, einen Gebrauch von Menſchen

als bloßen Maſchinen und Werkzeugen in der

Sand eines. Andern (des Staats) zu enthalten

fcheint, der ſich nicht wohl mit dem Rechte der

Menſcha

g

y



Menſchheit in unſerer eigenen Perſon vereiniger

låßt. Ganz anders iſt es mit der freywilli

gen periodiſch vorgenommenen Uebung der

Staatsbürger in Waffen bewandt, ſich und ihr

Vaterland dadurch gegen Ungriffe von außen zu

fichern, Mit der Anhäufung eines Schatzes

würde es eben ſo gehen , daß er , von andern

Staaten als Bedrohung mit Krieg angeſehen,

zu zuvorkommenden Angriffen nothigte ( weil

unter den dren Mächten , der Heeresmacht,

der Bundesmacht und der Geldin acht,

bię leßtere wohl das zuverlåßigſte Kriegswerks

zeug reyn dürfte; wenn nicht die Schwierigkeit,

die Große deſſelben zu erforſchen , dem entge,

genſtånde),

Es rollen keine Staatsſchulden in Beziehung

auf åußere Staatshåndel gemacht werden. "

Zum Bebuf der Landesstonomie (der Bes

gebeſſerung , neuer Anſiedelungen , Anſchaffung

der Magazine für beſorgliche Mißwachsjahre

u. f, m.), außerhalb oder innerhalb dem Staate

Hülfe zu ſuchen , iſt dieſe gulfsquelle unver.

påchtig. Aber , als,entgegenwirkende Maſchine

ber8 : 5

X
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ber machte gegen einander , iſt ein Creditſyſtem

ins Unabrehliche anwachſender und doch immer..

für die gegenwärtige Forderung (weil ſie doch

nicht von allen Gläubigern auf einmalgeſchehen

wird) geficherter Schulden , die finnreiche

Erfindung eines handeltreibenden Volks in die

Fem Jahrhundert “ , eine gefährliche Geldmacht,

námlich ein Schap zum Kriegführen , der die

Schake aller andern Staaten zuſammengenon

men Sbertrifft, und nur durch den einmal be

vorſtehenden Ausfall der jaren (der doch auch

burch die Belebung des Berkehrs, vermittelft.

Der Rückwirkung auf Induſtrie Jund Erwerbe

noch lange hingehalten wird ) erſchöpft werdere

kann. Dieſe Leichtigkeit Krieg zu führen , mit

der Neigung der Machthabeaden dazu , welche

der menſchlichen Natur, eingeartet zu ſeyn ſcheint,

verbunden, iſt alſo ein großes Hinderniß des

ewigen Friedens , welches zu verbieten um deſta

mehr ein Präliminarartikel beffetben regn müßten

weil der endlich doch unvermeidliche Staatsban

terott manche andere Staaten unverſchuldet in

ben Schaden mit verwickeln muß, welches eine

offentliche låſion der legteren ſeyn würde. Mite

hin fuid penigſtens andere Staaten berechtiger

fich.

.
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fich gegen einen ſolchen und deffen Unmaßunger

zu verbunden ,

5. „ Sein Staat foll ſich in die Verfaffung uno

» Regierung eines andern Staats gewaltthån

» tig einmiſchen .“

Denn was kann ihn dazu berechtigen ? Etia

Þas Skandal, was er øen Unterthanen eines

andern Staats giebt? Es kann dieſer pielmehr,

purch das Benſpiel der großen uebel, die fich

ein Polę durch ſeine Geſetzloſigkeit zugezogen

hat, zur Warnung dienen ; und überhaupt ift

pas böſe Beyfpiel, was eine frene Perſon der

andern giebt , (als fcandalum acceptum) keine

Låfon derſelben. Dahin wurde zwar nicht

zu ziehen feijn , wenn ein Staat ſich durch in

nere Veruneinigung in zwey Sheile fpattete , des

ren jeber für ſich einen beſondern Staat vorſtellt,

ber auf das Ganze Anſpruch macht ; wo einem

Derſelben Benſtand zu leiſten einem äußern Staat

nicht für Einmiſchung in die Verfaffung des ana

dern (denn es iſt alsdann Anarchie) angerechnet

werden konnte. So lange aber ,'oteſer innere

Streit noch nicht entſchieden iſt, würde dieſe

Einmiſchung außerer Mächte

Berle
bun

Here

Rechte
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Rechte eines nur mit ſeiner innern Krankheit

ringenden, von keinem andern abhängigen Volks,

felbſt alſo ein gegebenes Skandal reyn , und die

Autonomie aller Staaten unſicher machen.

6. „ Es ſold fich kein Staat im Kriege mit einem

„ andern ſolche Feindſeligkeiten erlauben, welo

„ che das wechſelſeitige Zutrauen im túnftigen

frieden unmöglich machen muiſſen : als da

ſind , Unſtellung der Meuchelmorder

„ (percuſores) ; Giftmiſcher ( venefici),

„Brechung der Capitulation , Ans

,,ſtiftung des Verrath's (perduellio ),

,, in dem betriegten Staat 2c. "

Das ſind ehrlore Stratagemen . Denn ir ..

gend ein Vertrauen auf die Denkungsart des

Feindes muß mitten im Kriege noch übrig bleis

ben , weil ſonſt auch kein Friede abgefchloſſen

werden könnte , und die Feindſeligkeit in einen

Nusrottungsfrieg. (bellum internecinum) aus,

ſchlagen würde ; da der Krieg doch nur das

traurige Nothmittel im Naturzuſtande iſt, (wo

fein Gerichtshof vorhanden iſt, der rechtstråf

tig urtheilen fonnte) durch Gewalt fein Recht zu

Behaupten ; wo femer vor þeyden Theilen für

einen
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einen ungerechten Feind erklårt werden kann

(weil das ſchon einen Richterausſpruch voraus.

reßt), ſondern der Auschlag derfelben (gleich

als vor einem ſo genannten Gottesgerichte ) ents

ſcheidet, auf weiten Seite das Recht iſt; zwiſchen

Staaten aber ſich kein Beſtrafungskrieg (bellum

punitiuum) denken låßt (weil zwiſchen ihnen

kein Verhältniß eines Dberu zu einem Unterges

'benen ſtatt findet ). Woraus denn folgt:

daß ein Ausrottungsfrieg , wo die Bertilgung

bende Theile zugleich , und mit dieſer auch alles

Rechts, treffen kann , den ewigen Frieden nur

auf dem großen Kirchhofe der Mendengattung

fatt finden laſſen würde. Ein ſolcher Krieg

alſo , mithin auch der Gebrauch der Mittel , die

dahin führen , muß rohlechterdings unerlaubt

Teyn . -- Daß aber die genannte Mittel un.

vermeidlich dahin führen , erhedt daraus : daß

jene hölliſche Künſte, da ſie an ſich ſelbſt nies

derträchtig ſind , wenn ſie in Gebrauch geto :n .

men , fich, nicht lange innerhalb der Grenze des

Krieges halten , wie etwa der Gebrauch det

Spione (vti exploratoribus), wo nur die Ehr.

loſigkeit underer (die nun einmal nicht aus.

gerottet werden kann ) benußt wird , ſondern

auch

e í
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auch in den Friedenszuſtand übergehen , und po

bie üblicht deſſelben gänzlich vernichten würden,

*

*

Øbgleich die angeführte Gefeße objectiv;

b . i. in der Intention der Machthabenden , laus

ter Berbotgereße" ( leges prohibitiuae )

find, ſo find doch einige derſelben von der

ftrengert, ohne Unterſchied der Umſtände gelé .

tenden Urt (leges ftriệtae ), die ſo fort auf

Abſchaffung bringen (wie Nr. 1 , 5 , 6 ), andere

aber (wie Nr. 2 , 3 , 4 ) , bie zwar nicht als

Musnahmen von der Rechtsregel, aber doch in

Rückſicht auf die Ausübung derſelben , durch

bie Umſtåndé, fubjeétio für die Befugniß

erweiterrd (leges tatae) , und Erlaubniſſc enta

halten , die Dollführung aufzu ſchieben,

ohne doch den Zweck aus den Augen zu verlies

ren , der dieſen Aufſchub, f . B. der Wiedera

érfiattung der gewiſſen Staatert, nach Nr.

entzogenen Freyheit, nicht auf dem Nimmertag

(wie Nuguft zu Berſprechen pflegte, ad calen

das graecas) auszulegen , mithin die Nichters

stattung , ſondern nur , damit fie nicht übereilt

und no der Abſicht ſelbſt zurðider geſchehe, die

Berjogerung erlaubt! Denn das Verbot be

1
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trifft Hier nur die Erwerbungsart, die

fernerhin nicht gelten folln aber nicht den B er

ſig ſtand, der , ob er zwar nicht den erforder

Tichen Rechtstitel hat, doch zu ſeiner Zeit (deč

putativen Erwerbung ), nach der damaligert

offentlichen Mennung , von allen Staaten für

rechtmäßig gehalten wurde *)

*) Ob es außer dem Gebot (leges praeceptiuae), und

Berbot (leges prohibitiuae ), noch Erlaubnisga

fese ( leges permiffiuae) der reinen Vernunft gebent

tänne", in bisher nicht ohne Grund bezweifelt mors

den . Denn Offene überhaupt entoalten einen Grund

bbjectiver praktiſbetMothrsendigkeit, Erlaubnis aber

einen der praftiſchen Zufalltgteit gewiffer Handluns

gent ; mithin würde ein Erlaubnisgeret Nöthis

gung zu einer Sandlung , zu dem , wozu jemand

nicht genbthiget werden kann, enthalten , welches,

wenn das Object des Gefeßes in berberleh Bezier

Kung einerler Bedeutung hatte, ein Widerſprad Reyn

id ürde. Nun geht aber bier fin Erlaubnisgelege

das vorausgeſebte Verbot nur auf die fünfrige Ers

werbungsart eitres Rechts ( H. B. durch Erbſchaft),

Die Befreyung aber von dicfem Verbot , 0. 1. die

Erlaubnis , auf den gegenwärtigen Deliftand , melo

her lektere, im Ueberſchritt aus dein Naturzuſtandein

bent Bútgerlichen , als ein , obwohl unrechtmäßiget,

Dentroc brlichety' Befie (pofleffio putatud)

am



16

*
.

?

nach einem Erlaubnisgeſetz des Naturrechte nochfets

nerbin fortdauern kann , obgleich ein putativer Bes

ſig , ro bald er als ;ein ſolcher erkannt worden , im

Naturzuſtande, imgleichen eine dhnliche Erwerbungss

art im nachmaligen bürgerlichen (nach geſchehenem

Ueberfchritt) verboten iſt, welche Befugnis des forts

daurencen Beſiges nicht ſtatt finden würde , wenn

eine ſolche vermeintliche Erwerbung im bürgerliden

Zuſtande geſchehen wdre ; denn da würde er ; all

Idjon , ſofort nach Entbedung ſeiner Unrecbtmdßigs

teit aufhören múffen ,

d babe pieniit nur benidutig die febrer des Mas

turrechts auf den Begriff einer lex permiffiva , wels

ther ſich einer ſyſtematiſchs eintheilenden Vernunft

von ſelbit darbietet , aufmerkſam machen wollen ;

vornebmlich , da im Civilgeſetze (ftatuariſchen ) Ofters

davon Gebrauch gemacht wird , nur init dein unters

ichiebe, daß das Berbotgefen für ſich allein daſteht,

die Erlaubnis aber nicht als einſchränkende Bedins

gung . (wie es route) in jenes Geſet mit hinein ges

bracht, ſondern unter die Ausnahmen geworfen

wird. -- Da beißt es dann : dies oder jenes wird

verboten : e $ fen . Denn Nr. 1 , Nr. 2 , Nr. 3,

undi lo ipeiter ins Unabfehliche, die Erlaubniſſe nur

jufdlliger Welſe , nicht nach einem Princip , ſondern

wi burch Herumtappen unter vorkommenden Fallen , zum

Geles bingukommen ; denn Conft båtten die Bedins

gungen in die sormel des Verbotsgereses
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mit Bineingebradt werden müffen , wodurd es dann

Hugleich ein Erlaubnisgereg geworden wäre.

V daher in bedauern , daß die ſinnreiche , aber uns

aufgelbit gebliebene, Preiſaufgabe des eben fo weifen

als ſcharfſinnigen Seren Exafen von Windirds

gra , welche gerade auf dus legtere drang, fobago

perlaffenworden. Denn die Möglichkeiteinerwolchen

(der mathematiſfyen dhnlichen) Formel it, der einzige

dhte Brobierſtein einer conſequent bleibenden Geſeke

gebung , ohne welche das ſo genannte ius certuin

* mmer ein frommer Wunſch Helben wird. - ConjeSome

wird man blog generale Gefeße die im Arige

gemeinen gelten ), aber feine nniverſale (dle afges

mein gelten) baben , wie es doch der Begriff etnies

Befeges zu erfordern ſcheint.

青

*

*

..و

1

.همه

zweye



118

Zweyter Abſchnitt,

"welcher die Definitivartifel zum ewigen Frie.

den unter Staaten enthält.

,er Friedenszuſtand unter Menſchen , die nes

ben einander leben , ift kein Naturſtand ( Itatus

naturalis ), der vielmehr ein Zuſtand des Serie.

ges ift, $ . i. wenn gleich nicht immer ein Aus.

Bruch der Feindfeligkeiten , doch immertåbrende

Bedrohung mit denfelben . Er muß alſo gli

fiftet werden ; denn die Unterlaſſung der lezo

teren iſt noch nicht Sicherheit dafür , und, ohne

daß fie einem Nachbar von dem andern geleiſtet

wird (welches aber nur in einem ge reßlich en

Zuſtande geſchehen kann ) , kann jener dieſent,

: welchen er baju aufgefordert hat , als einen

Feind behandeln * ).

*) Gemeinigtich nimmt man an , daß man gegen Nier

mand feindlich verfabren dürfe , als nur, wenn er

mich fchon thatig ladirt hat , und das ' ift aud

ganz richtig, wenn bende im Bürgerlidgeless

It chen : Zuftande find. Denn daburd , daß dieſer

in denſelben getreten iſt, leiftet ek jenem ( vermittelt

der Obrigkeit, welche über Berbe Gewalt bat ) die ers

forderliche Sicherheit. - Der Menfch aber todet

dat
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das Volk) fin bloßen Naturftande benimmt mir diere

Sicherheit , und ladirt mich ſchon durch eben dieſen

Zufand, indem er neben mir ift , obgleich nicht töds

tig ( facto ) , doch durch die Gefeßloſigkeit feines zu.

ftandes (ſtatu iniufto ), wodurch ich beftandig von

ihm bedroht werde , und ich kann ihn nöthigen , ent,

weder mit mir in einen gemeinſchaftlich geſerlichen

Zuſtand zu treten, oder aus meiner Nachbarſchaft zu.

weichen. - Das Boſtulat alſo, mas allen folgenden

Nrtiteln zum Grunde liegt, iſt : ule Menschen , die

auf einander wedreffeitig einfließen tonnen , müſſen

ju irgend einer bürgerlichen Verfaſſung geboren.

ale rechtliche Verfaſſung aber iſt, was die Pers

fonen betrifft , die darin fteben ,

1 ) die nach dem Staatsbürgerrecht der

Meniden , in einem Volte (ius ciuiratis) ,

2) nach dem volterrecht der Staaten in Deus

udltnis gegen einander (ius gentium ) ,

3.Die nach dem Weltbirgerredt , fo fern

Menſchen und Staaten , in dußerem auf einandet

einfließendem Berhaltnis ftehend , alb Barger eines

allgemeinen Menſchenſtaats auzuſehen ſind (ius cosmo

politicum ). Dieſe Eintbeilung ift nicht widführs

lich , ſondern nothwendig in Beziehung anf die Idee

vom emigen Frieden. Denn wenn nur einer von dies

fen im Verhdltniſſe des phofiſchen Einfluſſes auf den

andern , und doch im Naturftande wdre , ſo würde

damit der Zuftand des Krieges verbunden ſeyn , von

dem befrept zu werden bier eben die Abfit ift.

Bian
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Erſter Definitioartikel

zum ewigen Frieden.

Die bürgerliche Verfaſſung in jedem Staate fol

republikaniſch feyn .

1

S

Sie erfilich mach Principien der Frenheit

der Glieder einer Geſellſchaft (als Menſchen );

jweytens nach Grundfågen der Abhängige

teit aller von einer einzigen gemeinfamen Ges

reggebung" (als Unterthanen ); und drittens , die

nach dem Gereg der Gleichheit derfelbert

(als Staatsbürger) geftiftete Verfaſſung---

die einzige , welche aus der Joet des urſprung

lichen Bertrags hervorgeht, auf der alle rechta

ilche Gefeßgebung eines Volts gegründet Tenn

muß– iſt die republikaniſche * ). Dieſe

is

Keď tlide (mithin dußere). Frébeit tann

nicht, wie man nobl zu thun pflegt, durch die Bei

fugnis definirt werden : ,, alles zu thun , was inan

wla , wenn man nur seinem itnrecht thur. Dennt

was beißt e fugints ? Die moglid felt einet

Håndlung , ſofern man dadurch seinem tinrecht

thut. uljo 'würde die Erkldrung fo lauten : » Preps

beit

IC
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iſt alſo ; was das Recht betrifft, an fich felbft

diejenige, welde allen Arten der bürgerlichen

Ø 3 Cons

beit if dle Didglichkeit der Handlungen , daburo man

keinem untedyt' thut. Man thut şcinem Unrecht

(man mag auch thun was man wil ), wenn man nur

Speinem vorect 'thur : folglich if és leere Sautos

Logie.— Bielmehr iſt meine dußere (rech Niche) rema

beit ſo zu ert dren : file ist die Befugnis , feinen

dußeren Geſeten zu gehorchen , als zu denen ich meis

ne Beyftimmung bebe geben können . Ebenſo

ift anßere (rechtliche) i eidbeit in einem Staate

dasjenigeVerhältniß der Staatsbürger, nach welchem

Steiner den andernsvožu rechtlich verbinden fann,

ohne daß er ſich zugleich dem Geſet unterwirft, von

dieſem wechſelſeitig auf dieſelbe Urt auch verbunden

werden zu können . ( Bom Princip der rechtlichen

Abhängigkeit, da dieſes fchon in dem Begriffe einer

Staatsverfaffung überhaupt liegt, bedarf es feinex

Erfidrung ). Die Gültigkeit dieſer angebohrnen ,

jur Menſchbeit nothwendig gehörenden und unvers

dußerlichen Rechte mird durch das Princip der rechts

liden Verbdieniffe des Menfchen felbft zu hohexen

Weſen (wenn er sich ſolchedental

beſtätigt und erhos

ben, indem er ſich nach eben denſelben Grundlagen

auch als Staatsbürger einer überſinnlichen Welt vors

fellt, Denn, was meine Freyheit betrifft, ſo babe

id, felbft in Anſebung der göttlichen , von mir durc

bloße Vernunft erkennbaren Gelere, teine Verbias

fichfeld

/

1

Fy

1
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2

Conſtitution urſprünglich zum Grunde liegt; und

nun iſt nur die Frage : ob ſie auch die einzige

ift , die zum ewigen Frieden hinführen kann ?

!

Nun

lichkeit , als nur ſo fern ich dazu felber habe meine

Sentimmung geben tonnen (denn burcbd Sreybeitss

gefeß meiner etgenen Bernnnft mache ich mir allers

erft einen Begriff vom gåttlichen Willen ). was in

Anſebung des erbabenfen Weltweſens außer Gott,

welches ich mir etwa denken möchte (einen großen

Aeon) , das Princip der Gleichbeit betrifft , ſo

iſt kein Grund da, watum ich, wenn ich in meinem

Poſten meine Pflicht thue, wie jenek Heon es in

dem reinigen , mit bloß die Pflicht zu geborchen, jenem

aber das Recht zu befehlen zukommen ſolle. Daß

dieſes Princip der Gleichbeit nicht ( lo wie das

der Freybeit) auch auf das Verhältnis zu Gott paßt,

davon tft der Grund dieſer , weil dieſes Wefen das

cinzige If , bep dem der Pflichtbegriff aufbort.

Was aber das Recht der Oleichheit aller Staatsa

bürger , als Unterthanen , betrifft , lo tommt es in

Beantwortung der Frage von der Zulaßigkeit des

Erbadelo alein darauf an : „ ob der vom Staat

zugeftandene Rang (eines Untertbans vor dein ans

dern ) vor dem Verdienſt , oder dieſes vor jenem

vorbergeben müffe, " – Nun it offenbar : daß, wenn

der Rang mit der Geburt verbunden wird , es gang

ungewiß ift , ob das Verdienft (Amtsgeſchidlichkeit

ond Uitstreue) au folgen werde ; mithin if eb

1

1

eben
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Nun hat aber die republikaniſche Verfafa

fung, außer der. Lauterkeit ihres ,urſprungen

aus dem reinen Duell des Rechtsbegriffs ento

förungen zu feyn , noch die Ausſicht in die ger

wünſchte Folge , nåmlich den ewigen Frieden ";

wovon der Grund dieſer iſt . Wenn (wie

8 in dieſer Verfaſſung nicht anders fenn fann )

die Beyſtimmung, der Staatsbürger: dazu err

fordert wird, um zu beſchließen „ ob Krieg

„ feyn rolle, oder nicht, ſo iſt nichts natürlie

cher , als daß, da ſie alle Drangrale des Krien

ges über ſich ſelbſt beſchließen mußten (als da

ſind : ſelbſt zu fechten ; die Koſten des Krieges.

B.4 aus

eben ſo viel , als ob es ohne alles Verdienſt dem Bes

günftigten gugeftanden würde (Befeblsbaber zu feyn ) ;

welches der allgemeine Bottbwille in einem urſprungs

lichen Bertrage, ( der doch das Princip aller Rechte ift ).

nie beſchließen pied. Denn ein. Edelmann It darum

nicht ſofort ein edler Mann . Was den

Amesadel (wie man den Rang einer hoberen Mas

giſtratur nennen tönnte, und denman ſich durch Vers

dienſte erwerben muß) betrifft, ſo tlebt der Rang da

nicht, als Eigentbum , an der Perſon , ſondern am

Poften , und die Gleidheit wird dadurch nicht vers

leht ; weil, wenn jene ihr Amt niederlegt, fie juz

gleich den Nang ablegt, und unter das Volt jus

růdftritt.



34

T

aus ihrer eigenen Sabe herzugeben ; die Verwelke

ftung , die er hinter fich last , fümmerlich zu

verbeffern ; zum Webermaße des Hebels endlich

noch eine , den Frieden felbft verbitternde, nie

(wegen naher immer neuer Kriege) zu trigende

Schuldenlaß ſelbſt zu übernehmen ) ; fie fich fehr

bedenken werden , ein fo fchlimmes Spiel anzu .

fangen : Da hingegen in einer Berfaffungi wo

der Untertban nicht Staatsbürger, die alſo nicht

republikaniſch iſ , is die ' anbedenklichſte Sache

von der Belt iſt, weil das Dberhaupt nicht

Staatsgenoffe , ſondern Staatseigenthümer vita

an feinen Tafeln , Jagden ', Luftſchloffern , Hof

Feften u. d. gl. durch den Krieg nicht das Mins

defte einbußt , diefen alfo wie eine Art von Luft

parthie aus unbedeutenden Urſachen beſchließen ,

und der Anſtändigkeit wegen dem baju allezeit

fertigen diplomatiſchen Corps die Rechtfertia

gung deſſelben gleichgültig überlaſſen fann .

Damit man die republikaniche Verfaſſung

nicht (wie gemeiniglich geſchieht) mit der demoa

kratiſchen verwechſelee muß Folgendes bemerkt
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*

werden . Die Formen eines Staats ( ciuitas )

können entweder nach dem Unterſchiede der Per .

fonen , welche die oberſte Staatsgewalt inne has

ben , oder nach der Regierungsart des

Bolks durch ſein Oberhaupt, er mag fenn wele

cher er wolle, eingetheiſt werden , die erſte heißt

eigentlich die Form der Beherrſchung

( forma imperii) , und es find nur drey derſele

ben möglich , -Po nämlich entweder nur Ein er,

oder Einige unter fich verbunden , oder Alle ,

zuſammen , welche die bürgerliche Geſellſchaft

ausmachen , die Herrſchergewalt beſigen (Auto

trație, Uriſtokratie 'und Demokratie,

Fürſtengewalt, Adelsgewalt und Volksgewalt).

Die zweyte iſt die Form der Regierung ( forma

regiminis ) , und betrifft die guf die Conſtitu .

tion ( den Att des allgemeinen Willens , wos

burch die Menge ein Bolt wird) gegründete

Urt, wie der Staat von ſeiner Machtvollkom .

menheit Gebrauch macht : und iſt in dieſer Bee

ziehung entweder republikaniſch oder des.

potiſch. Der Republikanism iſt das

Staatsprincip der Abſonderung der ausführen .

den Gemalt (der Regierung) von der Gefengea

benden ; der Despotism iſt das der eigent,

5 måd.

.
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machtigen Vollziehungdes Staats von Gefeßen,

die er felbſt gegeben hat , mithin der öffentliche

Wide, ſofern er von dem Regenten als rein

Privatwille gehandhabt wird. Unter den

dren Staatsforinen iſt die der Demokratie,

im eigentlichen Verſtande des Worts , noth .

wendig, ein Despotism , weil fie eine erekus

tive Gewalt gründet, da alle über und allenfalls

auch wider Einen (der alſo nicht mit einſtimmt),

mithin alle , die doch nicht alle find , beſchlieſ

ren; welches ein Widerſpruch des allgemeinen

Willens mit fich ſelbſt und mit der Freyheit iſt.

1

1

ude Regierungsform, nåmliche die nicht

repréſentativ iſt, iſt eigentlich eine une

form , weil der Gefeßgeber in einer und ders

felben Perſon zugleich Vollſtrecker feines Wils

lens (ſo wenig , wie das Augemeine des Qber.

Falles in einem Vernunftſchluffe zugleich die

Subſumtion des Beſondern unter jenem im un

terraße) reyn kann , und, wenn gleich die jwer

anderr, Staatsverfaſſungen ſo fern immer feht

lerhaft ſind , daß fie einer ſolchen Regierungs .

art Raum geben , ſo iſt es bey ihnen doch wen

nigftens möglich , daß fie eine dem Geiſte

1
1

eines

1
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eines repräſentativen Syſtems gemaße Regie.

rungsart annahmen , wie etwa Friedrich II. wes

nigſtens ſagte : er ren bloß der oberſte Die

ner des Staats * ), da hingegen die demokratis

fche es unmöglich macht, weil Ades da Herr

fenn will . - Man kann daher ſagen : je klets

ner das Perſonale der Staatsgewalt (die Zahl

deri Herrſcher ), je großer dagegen die Repråſen .

tation derſelben, deſto mehr ſtimmt die Staats .

verfaſſung zur Móglichkeit des Republifanism ,

und fie fann hoffen , durch allmähliche Refor.

men fich dazu endlich zu erheben. Aus dieſem

Grunde

* ) Man bat die bobe Benennungen, die einem Beberes.

jder oft bengelegt werden ( die eines göttlichen Ges

ſatöten , eines Berrefers des göttlichen Willens auf

Erden und Stellvertreters deſſelben ) , als grobe ,

fichwindlich machende Schmeichelepen oft getadelti

aber mich däntt , ohne Grund. - Weit gefehlt,

daß ſie den Landesberen ſollten hochmüthig machea ,

fo muffen ſie ihn vielmehr in ſeiner Seele demüthis

gen , wenn er ' Berſtand bat (welches man doch vors

ausſegen muß) , und es bedenkt , daß es ein Umt

åbernommen habe , was für einen Menſchen zu groß

iſt, nämlich das Heiligfte , mas Gott auf Erden bat,

das Recht der Menden zu verwalten, und dies

fem Dugapfel Gottes irgend worin zu nabe getreten

zu lepn , jederzeit in Beſorgnis feben muß.
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Grunde ift es in der Ariſtokratic fchon rohwerer,

als in der Monarchie , in der Demokratie aber

unmöglich anders , als 'durch gewaltſame Rese

volution zu dieſer einzigen vollkommen recht.

lichen Berfaſſung zu gelangen . Es iſt aber an

der Regierungsart * ) dem Voli ohne alle Vera

gleichung mehr gelegen, als an der Staatsform

kwiea

* Mallet dů Pan růbmt in ſeiner Gentetönenden , abde

bohlen und ſaubleeren Sprache : nach vieljähriger Ers

fabrung endlich zur Ueberzeugung von der Wahrbett

des bekannten Sprucho des Pope gelangt du front

laß über die befie Regierung Narren ſtreiten ; die

beſtgeführte iſt die beſte.“ Wenn das ſoviel ſagen

fod : Die om beßen geführte Regierung iit an Deften

geführt , fo bat er, nach sowifts Uusdruck , eine

Nuß aufgebiffen , die ihn mit einer made belobate ;

foll es aber bedeuten , ſie ſey auch die befte Regies

tungsart, d. t. Staatsverfaſſung , ſo if es grunds

falſo ; denn Excmpel von guten Regierungen beweis

fen nichts für die Regierungsart- Wer bak wobe

beffer reglevk als ein Titus und Markus Uurès

bius , und doch hinterließ der eine einen Domia

tiam , der andere einen Commodus' du Nachfols

gern ; welches ben einer guten Staatsverfaſſung nicht

hätte geſcheben können , da ibre Intauglichkeit zu

dieſem Poften früh genug bekannt war , und die.madt

des Beberriders auch binfeldend war , um fie auga

duſchließent.
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(wiewphi auch auf diefer ihre mehrere oder min

dere Angemeſſenheit zu jenem Zwecke ſehr viel

antommt). Zu jener aber , wenn ſie dem Rechts.

begriffe gemäß reyn' fol, gebort das repreſen .

tative Syſtem, in welchem allein eine republi.

taniſche Negterungsart mdglich , ohne welches

fie (die Verfaſſung mag renn welche ſie wolle)

despotiſch und gewaltthåtig iſt. Steine der

alten fogenannten Republiken hat diefes gen

kannt, und fie mußten ſich darüber auch ſchlech

terdings in dem Despotism aufléſen , der unter

der Obergewalt eines Einzigen noch der ertrag:

lichſte unter allen ifto

--

3we ya
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Zweyter Definitivartitel

zum ewigen Frieden.

Das Völkerrecht ſoll auf einen Föderalism

frener Staaten gegründet ſeyn .

Volter, als Staaten, konnen wie eingelite

Menſchen beurtheilt werden , die ſich in ihrem

Naturzufardė (D. i . in der Unabhängigkeit von

åußern Gefeßen ) ſchon durch ihr Nebeneinander.

reyn lådiren , und deren jeder , um feiner Sis

cherheit willen , von dem andern fordern fann

und roll, mit ihm in eine, der bürgerlichen åhtts.

liche, Verfaſſung zu treten, wo jedem ſein Recht

geſichert werden kann . Dies wäre ein Vol.

Kerbund , der aber gleichwohl fein Völferſtaat

reyn müßte. Darinn aber wäre ein Wider

ſpruch ; weil ein jeder Staat das Verhältnis

eines Oberen (Gefeßgebenden ) zu einem un.

teren *( gehorchenden , nåmlich dem Volf) ent.

hålt , viele Bölfer aber in einem Staate nur

ein Volk ausmachen würden , welches (da -wie

bier das Recht der Volter gegen einander zu

erwagen
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erwagen haben , ſo fern lie to viel verſchiedeng

Staaten ausmachen, und nicht in einem Staat

zuſammenſchmelzen follen ) der Vorausſekung

widerſpricht.

Gleichwie wir nun die Anhånglichkeit der

Bilden an ihre gefeßloſe Freyheit , fich lieber

unaufhørlich zu balgen , als fich einem geſegli.

chen , von ihnen ſelbſt zu conſtituirenden, Zwangt

zu unterwerfen , mithin die tolle Frenheit der

vernünftigen vorzuziehen , mit tiefer Verachtung

anſehen , und als Rohigkeit, Ungeſchliffenheit

und 'vichiſche Abwürdigung der Menſchheit be

trachten , ro , follte man denken , müßten gefit

tete Beiker (jedes für ſich zu einem Staat vers

einigt) eilen , aus einem ſo verworfenen Zuſtan

de je eher deſto liber herauszukommen : Statt

deſſen aber feißt vielmehr Yeder Staat ſeine

Majeftåt (denn Wolfsmajeſtát iſt ein ungereim

ter Uusdruck ) gerade dariti , gar keinem &uße.

ren gefeßlichen Zwange unterworfen zu feyn ,

und der Glanz feines Dberhaupts beſteht darin ,

daß ihm , ohne daß er ſich eben ſelbſt in Gew

fahr Feben darf , viele Tauſende zu Gebot ſte.

ben, ſich für eine Sacht, die fie nichts angeht,

1

!

auf.
1



aufopferit fü laffen *) , und der Unterſchied- der

europäiſchen Wilben von den amerikaniſchen bee

ſteht hauptſächlich darin , daß , da manche

Ståmme der letteren von ihren Feinden gånzlich

ſind gegeffen worden , die erſteren ihre Ueber:

wundene Beſſer zu benußen wiſſen , als ſie zu

verfpeifen , und lieber die Zahl ihrer Unterthaa

nen , mithin auch die Menge der Werkzeuge zu

noch ausgebreitetern Kriegen barch fie zu vers

mehren wiffent.

Bey der Hösartigkeit der menſchlichen Naa

tur , die ſich im frenen Verhältnis oor. Volker

unverholen blicken dåßt ( indeffen daß fie im

bürgerlich --gefeßlichen Zuſtande durch den Zwang

der Regierung ſich ſehr verſchleyert), iſt es doch

zu verwundern , daß das Wort Recht aus der

Sriegspolitik noch nicht als pedantiſch gang

hat verwieſen werden konnen , und ſich noch

kein Otaat erfübnet bat, ſich für die leta

tere

+

*) So gab ein butgariſcher Fürt dem griechiſchett

Sayſer , der gutmüthigerweiſe ſeinen Streit mit

ibm duro einen zwenkampf ausinachen wollte , zur

Antroort ; „ Ein Schmidt , der Zangen hat, wviso' ,

Das glübende Eifen aus den Stoblen nicht mit ſeinen

Banden berauslangen . "

)
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.

tere Meynung offentlich zu erklären ; denn noch

werden Hugo Grotius, Puffendorfe

Battell u. a . m. (lauter leidige Sröſter ), ob

gleich ihr Coders philoſophiſch oder diploma.

tiſch abgefaßt, nicht die mindeſte gerekliche

Kraft hat , oder auch nur haben kann (weil

Staaten als ſolche nicht unter einem gemein.

fchaftlichen äußeren Zwange ſtehen ), immer treu .

herzig zur Rechtfertigung eines Kriegsa

tangriffs angeführt, ohne daß es ein Beiſpiel

giebt, daß jemals ein Staat durch mit Zeug.

niffen ſo wichtiger Männer bewaffnete Argus,

mente wåre bewogen worden , von ſeinem Bor.

haben abzuſtehen. Dieſe Huldigung, die

Seder Staat dem Reditsbegriffe (wenigſtens den

Worten nadi) leiftet, beweiſt doch, daß eine noch

großere, ob zwar zur Zeit ſchlummernde, moras

tiſche Anlage im Menſchen anzutreffen fey , über

das bore Princip in ihm (was er nicht ableugs

nen kann ) doch einmal Meiſter zu werden , und

dies auch von andern zu hoffen ; denn fonft wür

be das Wort Recht den Stoaten , die fich ein

ander befehden wollen , nie in den Mund kom .

men , es ren denn , bloß um ſeinen Spott das

mit zu treiben , wie jener gadiſche Fürſt es er .

C klärte :

-

3
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flårte ': , ; Es iſt der Vorzug, den die Natür den

@tårkern über den Schwächern gegeben hat,

daß dieſer ihm gehorchen roll. “

Da die Art, wie Staaten ihr Redit verfol.

gen , nie , wie ben einem äußern Gerichtshofer

der Proceß , ſondern nur der Krieg reyn kann,

durch dieſen aber und feinen günſtigen Ausw

fchlag , den Sieg, das Recht nicht entſchier

den wird, und durch den Friedensvertrag

zwar woht dem diesmaligen Kriege, aber nicht

dem Kriegszuſtande immer zu einein neuen Vor

wand zu finden ) ein - Ende gemacht wird (den

man auch nicht geradezu für ungerecht erklären

kann , weil in diefem Zufande jeder in ſeiner

eigenen Sache Richter iſt), gleichwohl aber vor

Staaten , 'nach dem Volkerrecht, nicht eben das

gelten kann , was von Menſchen im gefeßlorer

Bufande nach dem Naturrecht gilt, ,, aus dies

fem Zuſtande, herausgehen :fu folen “ (weil file

als Staaten , innerlich fchon eine rechtliche Vern

faffung baben , und alſo dem Zwange anderer

file nady ihren Rechtsbegriffen unter eine erwein

terte geſegliche Verfaffung zu bringen , entwad .

fen find ), inderen daß doch die Vernunft vom

Chrone,der beſten moraliſch gefergebenden

Gervalt
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1

Gewalt herab , den Krieg als als Rechtsgang

Tchled terdings verdamint, ben Friedenszuſtand's

dagegen zur unmittelbaren Pflicht macht , wels

cher doch , ohne einen Vertrag der Vilfer un.

ter ſich nicht geſtiftet oder geſichert werden

kann i fo muß es einen Bund von beſona

derer Art geben , den man den Fries en so

bund (foedus pacificum ) nennen kann , der

vom Friedensvertrag (pactum pacis) dars,

in unterſchieden ſeyn würde, daß dieſer bloß

einen Krieg , jener aber alle Kriege auf ima

mer"zu endigen ſuchte. Dieſer Bund geht auf

keinen Erwerb irgend einer Macht des Staats,

fondern lediglich auf Erhaltung und Sicherung

der Frenheit eines Staats , für fich felbft

und zugleich anderer øerbündeten Staaten, ohne

daß dieſe doch fich deshalb (wie Menſchen im

Naturzuſtande) offentlichen Geſetzen, und einent

Zwange unter " denſelben , unterwerfen dürfen .

Die Ausführbarkeit (objective Realität )

dieſer Idee der Federalit åt , bie fich allir

måhlig über alle taaten erſtrecken ſoll , und

ſo zum ewigen Frieden hinfiihrt, fäßt fich bar

ſtellen . Denn wenn das Glück és ro fügt: daß

ein måchtiges und aufgeklärtes Volt fich za

6 einer

>
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einer Republik (die ihrer Natur nach zum ewi.

gen Frieden geneigt ſeyn muß ) bilden kann , ſo

giebt dieſe einen Mittelpunkt der føderativen

Vereinigung für andere Staaten ab , um ſich

an ſie anzuſchließen , und ſo den Frenheitszu .

ſtand der Staaten , gemäß der Idee des Volker.

rechts , gu fichern , und ſich durch mehrere Ver

bindungen dieſer Art nach und nach immer wets

tec auszubreiten.

1

ܓ

V

Daß ein Voll Fagt : „ es foll unter uns kein

Krieg feyn ; denn wir wollen uns in einen Staat

formiren , d . i. uns ſelbſt eine oberſte geregge.

bende , regierende und richtende Gewalt regen ,

die unſere Streitigkeiten friedlich ausgleicht "

das laßt fich verſtehen . - Wenn aber

dieſer Staat ſagt: „ es soll kein Krieg zwiſchen

mir und andern Staaten ſeyn , obgleich ich feis

ne oberſte geſetzgebende Gewalt erkenne, die mir

mein , und der ich ihr Recht ſichere, " ſo iſt es

gar nicht zu verſtehen , worauf ich dann das

Vertrauen zu meinem Rechte grinden wolle,

wenn es nicht das Surrogat des bürgerlichen

Gefellſchaftbundes , nåmlich der freye Foder

ralism ift , den die Vernunft mit dem Begriffe

des
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des Völkerrechts nothwendig verbinden muß ,

Wenn überal etwas daben zu denken übrig blei.

ben roll .

<

實

Ben dem Begriffe des: Pólferrechts ,' als

eines Rechts zum Kriege , låßt fich eigentlich

gar nichts denken (weil es ein Recht fenn fou ,

nicht nach allgemein gültigen &ußern , die Freni

beit jedes Einzelnen einſchränkenden Gefeßen ,

ſondern nach einſeitigen Marimen durch Gewalt,

was Recht ſex , zu beſtimmen , es müfte denn

darunter verſtanden werden : daß: Menſchen ,

die ſo geſinnet find, gang recht geſchieht, wenn

fie ſich unter einander aufreiben , und alſo den

ewigen Frieden in dem weiten Grabe finden ,

das alle Gråuel der Gewaltthåtigkeit rammt

ihren Urhebern bedeckt.,– Für Staaten , im

Perhåltniſſe unter einander , kann es nach dec.

Vernunft keine andere Art geben , aus dem geo

ſeklofen Zuſtande , der lauter Krieg enthält,

herauszukommen , als daß fie, eben ſowie ein.

Com

zelne Menſchen , ihre 'wilde ( gereklore) 'Frenheit

aufgeben , fich zu offentlichen Zwangsgeſeßen

bequemen , und ſo einen ( freylich immer wacha

renden ) Volker ſtaat (ciuitas gentium ) , der

1

1

C 3



38

juleft alle Wolfer der Erde befaffen würde, bik

den . Da fie: diefes aber nach ihrer Idee vom

Völkerrecht durchaus nicht wollen , mithing

was in theſi richtig iſt , in hypotheſi vera

werfen , fo kann an die Stellfe der poſitiven

Idee einer Weltrepublit (wenn nicht !

alles verlohren werden ſol) nur das negatiu

Þe Surrogat eines den Krieg abwehrenden , bes

ftehenden , und ſich immer ausbreitenden Bu ne

bes, den Strom der rechtſcheuenden , feindres

Ligen Neigung aufhalten , doch mit beſtandiger

Gefahr ihres Ausbruchs (Furor impius intus

fremit horridus ore, cruento , Virgil.) *) .

* ) Nach einem beendigten Kriege, beym friebenka

fchluſſe , möchte es mohl für ein Volt nicht unſchids.

tich ſeyn , daß nach dem Danffefte ein Bußtag quss

geſchrieben würde , den Simmel , in Namen des

Stmats , um Onade für die große Berfündigung ang

zurufen , die das menſchliche Geſchlecht ſich noch ima

bleche fico no
mer zu Schulden tommen Idst , fic Feiner gereklis

chen Verfaſſung, im Verhältnis auf andere Golfer,

fügen zu wollen , ſondern Holz auf ſeine Unabhåns.

gigkeit lieber das barbariſche Mittel des Krieges (104,

durch doch das , was geſucht wird , odmlich das

Recht eines jeden Staats nicbt ausgemacht wird) zu

gebrauchen. Die Dantfeſte mdhrend dem Fries

ge abet, einen erfochtenen Sico , die Symnen , die

cauf

A
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auf gut ffraelitifcb ) dein Herrn der Beerfdaas

ren geſungen werden , ſteber mit der moraliſchen

Idee des Vaters der Menſchen in nicht minder 'ftara

tem Contraſt ; weil ſie außer der Gleichgültigkeit .

wegen der Art , wie volker thr gegenſeitiges Recht

ſuchen (die traurig genug iſt) , noch eine Freude bink

einbringen , recht viel Menden , oder ihr Glüc jers

nichtet zu haben ,

1

Drit
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Dritter Definitivartikel

zum ewigen Frieden.

:
'

Das Weltbürgerrecht poll auf Be.

dingungen der allgemeinen Hofpitalis

tát eingeſchränkt feyn."“

Es iſt bier , wie in den vorigen Artifeln, nicht

von Philanthrophie , ſondern vom Recht die

Rede, und då bedeutet Hoſpitalitat (Wirths

barkeit) das Recht eines Fremdlings , reinter

Ankunft auf dem Boden eines andern wegen ,

von dieſem nicht feindſelig behandelt zu werden.

Diefer kann ihn abweiſen , wenn es ohne feinen

Untergang geſchehen tann ; fo lange er aber auf

ſeinem Plaß fich friedlich verhålt , ihm nicht

feindlich begegnen. Es iſt kein Gaſtrecht,

worauf dieſer Anſpruch machen kann (woju ein

beſonderer wohlthåtiger Vertrag erfordert wers

den würde, ihn auf eine gewiſſe Zeit zum Kauss,

genoffen zu machen ), ſondern ein Beſuch 8 .

recht , welches allen Menſchen zuſteht, ſich zur

Geſellſchaft anzubieten, vermoge des Rechts des

gemeinſdaftlichen Beſiges der Oberfläche der

Erde,

1

1



4.1

1

Erde, auf{der, 'als Kugelfläche, fie ſich nicht

ins unendliche zerftreuen fønnen , fondern end,

lich ſich doch neben einander dulben zu müſſen , ur.

ſprünglich aber niemand an einem Drte der Ers

de zu ſeyn , mehr Recht hat, als der Andere.

Unbewohnbare Theile diefer Oberfläche , das

Meer und die Sandrvúſten , trennen dieſe Ges

meinſchaft, doch ſo , daß das Schiff, oder das

Kameel (das Schiff der Wüſte) es möglich

machen , über diere herrenloſe Gegenden ſich eins

ander zu nähern , und das Recht der Oberflås

che, welches der Nenſchengattung gemeinſchaft

lich zukommt, zu einem möglichen Verkehr zu

benußen . Die Unwirthbarkeit der Seekiften' .

(3. B. der Barbaresken), Schiffe in nahen Mee.

ren zu rauben , oder geſtrandete Schiffsleute zu

Oklaven zu machen , oder die der Sandwüſten

(ber arabiſchen Beduinen) , die Annäherung zu

den nomadiſchen Ståmmen als ein Recht anzu

feben , ſie zu plündern, iſt alſo dem Naturrecht

zuwider , welches Hoſpitalitätsrecht aber , d . i.

die Befugnis der fremden Untómmlinge, fich

nicht weiter erſtreckt, als auf die Bedingungen

der Midglichkeit , einen Verkehr mit den alten

Einwohnern zu verſuchen. Auf dieſe

ArtC 5És
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Art tønnen entfernte Welttheile mit einander

friedlich in Verhåltniffe fommen , die zulegt

offentlich geſeblich werden , und, ro das menfch.

liche Geſchlecht endlich einer weltbürgerlichen

Berfaffung immer nåber bringen können .

Vergleicht mar hiemit das in hoſpitale

Betragen der geſitteten , vornehmlich handele

treibenden Staaten unſeres Welttheils , ſo geht

bie . Ungerechtigkeit, die . Fie in dem Beſuche

fremder fånder und Bolter (welches ihnen mit

bem robern derfelben für einerley gilt) beweis

fen , bis zum Erſchrecken weit. Amerika, die Rea

gerländer , die Gewürzinſeln , das Kap 26. was

ren , ben ihrer Entdeckung , für fie Lånder, die

keinem angehörten ; denn die Einwohner rechne.

ten fie für niajts. In Dfindien (Hinduſtan )

brachten fie, unter dem Vorwande blos beaba

Fichtigter Handelsniederlagen , fremde Kriegesi

volker hinein , mit ihnen aber Unterdrůdung

der Eingebohrnen , Aufwiegelung der verſchies

benen Staater deſſelben zu weit ausgebreites

'ten Kriegen , Hungersnoth, Aufruhr , Erculo .

figkeit, und wie die Litaney aller Uebel, die das

menſchliche Geſchlecht drücken , weiter lauter

mag.

Ching

.
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.

.

China * ) " und Japan (N ipon) , die den

Perſuch mit ſolchen Gåffen gemacht hatten , hau

ben

um dieſes große Reld mit dem Namen , womit ed

fich felbji benennt , zu fahreiben (ndmlich China,

picht Sing, oder einen dieſem dbnlichen; laut) , darf

man nur Georgii Alphab. Tibet. pag . 6517654.

pornehmlich Nota b. unten , nachreben . Eigents

( ich fabrt es , had des Petersb. Prof. Sicher Bes

merkung , teinen bestimmten Namen , womit es rich

felbf benennt ; der gewöhnlichſte if noch der des

Worts Kin , ndmlich Sold (welches die Tibetaner mit

Şer ausdrücken ) , daber der Stayſer Stönig des Sols

de 6 (des herrlichften Landes von der Welt ) genannt

wird , welches Wort wohl im Reiche ſelbft wie Chin

( auten , aber von den italidniiden mirionarien ( des

Gutturalbuchſtabens wegen ), mle Kin ausgeſprochen

fepn mag. - Hieraus erſieht man dann , daß das

von den Römern ſogenannte Land der Semex Ehte

na ngak , die Seide aber über Orobaxibet (vers

muthlid ourd stein.Iibet und die Bucharey

über Perſien , ſo weiter ) nach Europa gefördert wora

den , welches zu manchen Betradtungen über das

Alterthum diefes erſtaunlichen Staats , IA Berglela

ung mit dem von sinduftan , ben der Verknüpfung

mit Tibet , und , durch dieſed , mit Japan , binſela

tet ; indeſſen daß der Name Sina, oder Dichina, den

die Nachbarn dtefem fande geben ſollen , zu nichts

hinfübit. -- -- Bieleicht (det ſich auch die uralte,

{

.
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ben daher weislich , jenes zwar den Zugang,

aber nicht den Eingang, dieres auch den erſteren

nur

ob xipar nie regt bekannt gewordene Gemeinſchaft

Europens mit Libet aus dem , was uns " se(os.

dius bieuon aufbehalten bat, ndmlich dem Zus

euf Kors OPTE (Konk Ompax) des BierophantenOf :

In den Eleuſiniſchen Gebeimniſſen erklären . (S. Reiſe

des ſångern Anadarjis, ster Cheil , 6.447 u.f.).

Denn nach Georgii Alph. Tibet. bedeutet das Wort.

Concioa Gott, welches eine auffalende Uebnliche

keit mit Konx bat. Pah - cio. ( ib . p . 520) , rvelches,

von den Griechen leicht wie pax ausgeſprochen were

den konnte , promulgator legis , die durch die ganze

Natur vertheilte Gottheit Raud Cencrefi genannt,

p. 177.) Oin aber , welches La Croze durch

benedictus , seregnet , überlegt , kann . quf die

Gottheit angewandt, wobl, nichts anders als denSes.

118geprieſenen bedeuten , p . 507. Da nun P.

Franz. Horatius von den Stbetanifcben a ma's ,

die er oft befrug , was ſie unter Gott ( Concioa) vers

ftanden , jederzeit die Antwort Bekam : „ es ift die

Berſammlung aller Heiligen " ( 8. f . det

feligen durch die famaiſche Wiedergeburt, nach vies

len Wanderungen durch alterler Körper , endlich in

die Gottheit zurückgelebrten , in Barcane, d . l.

anbetungswürdige Beſen , verwandelten Seelen

(p . 223 ) , ſo wird jeneě gebeimnisvolle Wort , Konx

Ompax , wobl das beilige (Konx ) Relige (Oi)

und

ܙܕ

in
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vur einem einzigen europäiſchen Volk , den Solo

tåndern, erlaubt , die ſie aber doch dabey , wie

Gefangene, von der Gemeindhaft mit den Eins

gebohrnen ausſchließen . Das Uergſte bieber

( oder , aus dem Standpunkte eines moraliſchen

Richters betrachtet , das Beſte) ift , daß ſie dies

fer Gewaltthätigkeit nicht einmal froh werden,

daß alle dieſe Handlungsgefeufchaften auf dem

Punkte des nahen Umſturges-ftehen, daß die 31

cerinſeln , diefer Siş der allergrauſamſten und

I ausgedachteſten Gflaveren, keinen wahren Eri

trag abwerfen , ſondern nur mittelbar , und

zwar zu einer nicht ſehr löblichen Abſicht, nim

lich zu Bildung der Matroſen für Kriegsflotten,

und

und weiſe (Pax ) , durch die Welt überal verbrele

tete höchſte Weſen ( die perſonificirte Natur ) bedeuten

ſollen , und in den griechiſchen Myfterien gebraucht,

Epopten
genſaß mit dein Polytheism des Bolts angedeutet

baben ; obivobl P. Horatius (a. a. D. ) hierunter

einen Utbeisin witterte.- Wie aber jenes gebeims

nisvolle Wort über Iibet zu den Griechen gekommen ,

lußt ſich auf obige det erklären und umgekebet dadurch

auch das frübe Verkehr Europens mit China über

Libet (vielleicht eber noch als mit Hinduſtan) waben

fcbeimlich machen
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and alſo wieder zu Führung der Kriege in Eus

ropa dienen , und dieres mochten , die von der

Frömmigkeit viel Werfs machen und , indem

fie Unrecht wie Waffer trinken , fich in der Rechts

gläubigfeit für Auserwehlte gehalten wiſſen

wollen .

Da es nun mit der unter den slfern der

Erde einmal durchgängig überhand genommenen

(engeren oder weiteren ) Gemeinſchaft ſo weit

gekommen iſt, daß die Rechtsverleßung an

einem Plan der Erde an allen gefühlt wird ,

fo iſt die Idee eines Weltbürgerrechts keine

phantaſtiche und überſpannte Vorſtellungsart

des Rechts , ſondern eine nothwendige Ergåna

jung des ungeſchriebenen Coder , fowohl des

Staats- als Völkerrechts zum öffentlichen Mens

Ichenrechte überhaupt, und fo zum eibigen Frien

den , zu dem man ſich in der continuirlichen und

náherung zu befinden, nur unter dieſer Bedinu

gung ſchmeicheln darf.

Erfter
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Erfter Zuſak.

Von de Garantie des ewigen Friedenes

.Das, was diete Gewehr (Garantie) Teiftet,

iſt nichts. Geringeres , als die große Künſtlerin ,

Natur (natura daedala rerum ) , aus derer

mechaniſchem Laufe Fichtbarlic Ziveckmäßigkeit

hervorleuchtet , durch die Zwietracht der Mens

Tchen Eintracht felbft wider ihren Willen ems

porkommen zu laſſen , und darum , gleich als

Nöthigung einer ihren Wirkungsgefchen nach

uns unbekannten Urfache, Schickſal, bey Eru

wågang aber ihrer Zweckmäßigkeit im Laufe der

Welt , als tiefliegende Weisheit einer höherem

auf den objectiven Endzweck des menfchlichert

Geſchlechts gerichteten , und dieſen Weltlauf

prådeterminirenden Urfache Vorſehung *)

*

gea

Im Mechanism der Natur, wozu der Ménft (als

Sinnenweſen) milt gebort , zeigt sich eine ihrer Erle

ften ; fihon zum Grunde liegende Form , die wir uns

nicht anders begreiflich machen können, af indem

mir ( hr den Zweck eines fie' vorher beſtimmenden

Melturbeberd unterlegen , deſſen Boebetbeſtimmung

wit
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genannt wird , die wir zwar eigentlich nicht an

dieſen Sunſtanſtalten der Natur erkenneng

oder

1

.

wir die (göttliche) Vorrebung aberbaupt, und,

ſofern ſie in den Anfang der Welt gelegt wird , die

gründen.de (prouidentia conditrix ; ſemel iuſſit,

ſemper parent , Auguftin .), im Laufe der Natur

aber dieſen nach allgemeinen Geſeßen der Zwed

mdßigkeit zu erhalten , die waltende Morſebung

( prouidentia gubernatrix ) , ferner zu beſonderen ,

aber von dem Menſchen nicht vorherzuſebendeni, fons

dern nur aus dein Erfolg vermutbeten Zwecken , die

leitende (prouidentia directrix ) , endlich ſogar in

Anſebung einzelner Begebenbeiten , als göttlicher

Zwecke , nicht mehr Vorſehung, ſondern Fagung

( directio extraordinaria) nenden , welche aber ida fie

in der Ebat auf Wunder binweiſet, obgleich die Ses

gebenbeiten nicht fo genannt werden ) als ſolche - ers

tennen zu wolen , thörigte Beruneſſenbeit des Mens

fchen iſt ; weil aus einer einzelnen Begebenheit auf

ein beſonderes Princip - der wirkenden Urſache (das

dieſe Begebenheit Zweck, und nicht bloß naturmechas

niſche Nebenfolge aus einein anderen und ganz unbes

tannten Zwecke fey) zu fühlteßen ungereimt und voll

Eigendůnkel iſt , so fromm und demüthig auch die

Sprache hierüber lauten mag. Eben ſo ift auch

die Eintbeilung der Borſebung ( materialiter

betractet), wie ſie auf Oegenftande in der Welt

gebt.
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1

oder auch nur daraus auf fie fchließen , fone

dern (tie in aller Beziehung der Form der Dins
1

ge

1

gebt, in die algemeine und beronbere , falra

und fich felbft widerſprechend ( daß ſie z. B. zwar eine

Vorſorge zur Erhaltung der Gattungen der Geſchopfe

fen , die Individuen aber dein Zufall überlaſſe ) ;

denn fe wird eben in der Abſicht allgemein genannt,

damit tern einziges Ding als davon ausgenommen ges

dacht werde. Vermuthlid bat nian hier die

Eintbellung der Vorſehung ( formalitet betrachy

tet ) nach der Art der Ausführung ihret abſicht ges

meynt: namlich in orbentlio (3. B. das idhrlice

Sterben und Wiederaufleben der Natur nach dem

Wechſel der Jahreszeiten und außerordentite

de (3. B. die Suführung des Bolsos an die Elstus

Aen , das da nicht wasſen kann , durch diemeerſtros

me, får die dortigen Einwohner , die ohne das nicht

Leben fonnten ), wo, ob wir gleich die pbyfirch mechas

niſche Urſache dieſer Erſcheinungen uns gut erklären

können (8. 6. durch die mit Holz bewachſene Ufer der

Flüffe der temperfeten fänder , tn welde jene Bdus

me bineinfallen , und etwa durd Den Gulfftrom wels

ter verføleppt werden ), wir dennoch auch die teleolos

offche nicht überſeben müſſen , die auf die Dorſorge

einer aber die Natur gebietenden Weisheit hinweis

- Rur was den in den Schulen gebrduchlichen

Begriff
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ge auf Brecke überhaupt) nur hinzubenten

kennen und müſſen , um uns von ihrer Mög.

lichkeit,

.

Begriff eines göttlichen Bertritte , oder Mitwira

tung ( concurſus) zu einer Wirkung in der Singens

welt betrifft , ſo muß diefer wegfallen. Denn das

Ungleichartige paaren wollen ( gryphes jungere equis)

und den , der felbft dle volfiandige Urſache 'det Welte

verdaderungen ft, ſeine eigene prddeterminirende

Vorrebung nuhrend dem Writläufe ergänzen zu

laffen (die alfo mangelsaft geweſen fern mußte) , 4.5

zu ſagen , daß nace Gott der Arzt den Kranten

jurecht gebracht babe , alſo als Bevſtand dabey gés

weſen fer , ift Erftlich an sich widerſprechend.

Dena cauſa ſolitaria non iuuat. Gott ift der urbes

ber des urstes famint allen ſeinen Seilmitteln , und

ſo muß ihni, wenn man 'ia bis zum böchften , und

theoretiſch unbegreiflichen Urgrunde hinauffteigen

wil, die Wirkung ganz jugerørieben werden. Diet

man tann ſie aud 18ang dem urzt zuſchreiben , To

fern wir dieſe exegebenbeit at nad der Ordnung

der Natur çrtfarbar in der Scette der Welturſachen

verfolgen. 3 wentens bringt eine ſolche Denkungos

art auch um aile beftimmte Principlen der Beurtbet

lung eines Effekts. Aber in moraliſ praktis

søer usſicht (die alſo ganz auro Ueberſinnliche ges

richtet tft) , 3. $. In dem Glauben , Daß Gott den

2

Marts
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lichteit , nach der Ünalogie menſchlicher Kunſts

handlungen , einen Begriff zu machen , deren

Berhåltniß und Zuſammenſtimmung aber zu dem

gmecke, denans die Vernunft unmittelbar vor.

Tchreibt (dem moraliſden ), fich vorzuſtellen, eine

Idee ift , die zwar in theoretiſcher Abſicht

überſchwenglich , in praktiſcher aber ( 3. B. in

Anſehung des Pflichtbegriffs bom ewigent

Friedert, um jenen Mechanism der Natur

dazu zu benußen ) dogmatiſch und ihrer Realität

nach wohl gegründet ift. Der Gebrauch des

Borts Natur ift auch, wenn es , wie hier,

bloß um Theorie (nicht um Religion ) zu thuk

ift, Tchicklicher für die Schranken der menſchli

chen Vernunft (als die ſich in Anfehung des Bern

De Dålts

.

manget unferet eigenen Geredrigfelt , wenn mut

unſere Geſinnung acht wer , auch durch uns unbes

greffliche Mittel ergänzeu werde, wir alſo in det

Beſtrebung zumn Guten nichts nachlaffen roten , i

der Begriff des göttlichen Concurſus ganz ſchicklich

und fogar nothwendtg wober es ſich aber von felbft

verſteht , daß niemand eine gute Handlung ( als Be

gebenheit in der Welt; hieraus ju, ertldren wert

ſuchen muß , welches ein vorgebliches theoretiſche

Erfenntnis des Heberſinnlichen, mitbin ungereimt ih.



52

påltniſſes ber Wirkungen zu ihren Urſachen , into

nerhalb den Grenzen möglicher Erfahrung hals

ten muß ) , und beſcheidener, als der Aus.

druck einer für uns erfennbaren Vorſehung,

mit dem man ſich vermeſſenerweiſe ikariſche

Flüget anfest, um dem Geheimnis ihrer uneto

gründlichen Abfidht'nåber ju, kommen .

Ehe wir nun diefe Gewährleiſtung naber

beſtimmen , wird es nothig renn, vorher den

Zuſtand nachzuſuchen , den die Natur für die

auf ihrem großen Schauplaß handelnde Perfo.

nen veranſtaltet hat , der ihre Friedensſicherung

zuleßt nothwendig macht ; alsdann aber

allereeft die Art, wie ſie dieſe leiſte.

nen ;

Ihre "proviſoriſche Verankaltung beſteht

barin : daß fie I) für die Menſchen in allen

Erbgegenden geſorgt hat, daſelbſt leben zu koria

2 ) fie durch Krieg allerwärts hin,

felbſt in die unmirthbarſte Gegenden ; getrieban

Bat , um ſie zu bevdikern ; 3) burch eben

Denfelben fie in mehr oder weniger geſegliche

Verhåltniffe zu treten gensthigt hat.

in den falten Wüften am Eismeer noch das

Moos

Daß
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1

Moos wächſt welches das Rennthier'un .

ter dem Schnee hervorſcharrt, um felbſt die

Nahrung, oder auch das Angeſpann des Oftia .

ten oder Samojeden zu ſeyn, oder daß die ral.

aigten Sandwüſten doch noch dem Cameel, wel.

ches zu Bereifung derſelben gleich ram geſchaffen

zu Feyn ſcheint, um fie nicht unbenußt zu laſſens

enthalten , iſt ſchon bewundernswürdig. Noch

deutlicher aber leuchtet der Zwed hervor, wenn

man gewahr wird , wie außer den bepeſzten

Thieren am Ufer des Eismeeres , noch Robben ,

Smalroffe und Baufifche an ihrem Fleiſche Nah.

rung , und mit ihrem Thran Feurung für die

dortigen Anwohner darreichen. Am meiſten

aber erregt die Vorſorge der Natur durch das

şreibholt Bewunderung , was fic ( ohne daß

man recht weiß,woes herkommt) diefen gewächs.

koren Gegenden zubringt, ohne welches Mater

rial fieweder ihre Fahrzeuge undWaffen , noch

ihre Hütten zum Aufenthalt zurichten konnten ;

wo ſie dann mit dem Kriege gegen die Thiere

gnug zu thun haben , um unter ſich friedlich zu

leben . Was fie aber dahin getries

ben hat, iſt vermuthlich nichts anders als der

D३
Krieg
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Krieg gewefen . Das erfte. Serieg sibertz.eu.

aber unter alen Shieren , die der Menſch , bina

nen der Zeit der Erdbevšiterung fu záhmen

und häuslich zu machen gelernt hatte, iſt das

Pfero (denn der Elephant gehört in die fpåg

tere Zeit , nämlich des luxus fchon errichteter,

Staaten ) , ſo wie die Sunft , gewpifle , für uns

jeßt , ihrer urſprünglichen Beſchaffenheit nache

nicht mehr erkennbare Grasarten , Getra ide

genannt , anzubauen , ingleichen die Verviela

fältigung und Verfeinerung der Doftarten.

Qurch Verpflanzung und Einpfropfung ( vielleicht,

in Europa bloß zwener Gattungen , der Holta

apfel und Bolzbirnen ), nur im Zuſtande ſchon

errichteter Staaten , wo geſichertes. Grundein,

genthum ftat, fand, entſtehen konnte, nacha,

dem die Menſchen vorher in geſeßlorer Freyheie

vondemFago- * ), Fiſcher,und Şirtenleben bis

gum .

U

* ) Unter allen Lebenswelſen iſt das Ragdleden ohne

Zweifel der gefitteten Berfaffung am meiſten jumis

der ;weil die Samitien, die fio da vereinzelnen murs

fen , einander bald fremd und ſonach in ryeitlaufa

tigen Wildern zerſtreut , aup bald feindſelig.
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zum Ad erleben durchgedrungen waren, und

nun Salz und Eiſen erfunden ward , vielleicht

die erſteren weit und breit geſuchten Artikel einest

Handelsverkehrs verſchiedener Volter murden,

wodurch ſie zuerſt in ein friedliches Ver

håltnis gegen einander , und fo , felbft mit

Entfernteren , in Einverſtändnis , Gemeinſchaft

und friedliches Verhältnis untee ' einander geen

bracht wurden.

Indem die Natur nun dafür geforgt hat

daßMenſchen allerwärts auf Erden leben 18.n na

ten , lo hat ſie zugleich auch despotiſch gewolle

D 4 dagi

werden , da eine jede zu Erwerbung ihrer Nasrung

und Skleidung viel Raum bedarf. Das Noach to

ſce Blutycrbot, I 5. IX , 496. ( ivelches, ofsrabe 0

ters wiederholt, nacher garden neuangenoinmenen

Chriſten aus dem Scibentbum, ob iar in anderet

Rudisht, von den Judendriften sur Bedingung ges

madt wurde , Apoft. Gefch. XV, 20. XXI, 25 )

ſcheint uranfangt nichts anders , als das Berbot

deb 3dgerlebens gereſen zu feyn ; weit in dies

ſem der Fall , das Sieiſch roh zu eſſen , oft eintres

ten muß , mit dein letteren alſo das erſfere zugleid

verboten wird,
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-

daß fie atlerwårts' leben ſollten , wenn gleich

wider ihre Neigung , und ſelbſt ohne daß dieſes

Sollen zugleich einen Pflichtbegriff vorausſekte,

ber ſie hiezu , vermittelft eines moraliſchen Ge.

feßes , verbände, ſondern ſie hat, zu dieſempe

ihrem Zwed zu gelangen, den Krieg gewählt.

Wir ſehen nämlich Volfer , die an der Einheit

ihrer Sprache. Dre Einheit ihrer Abſtammung

tennbar machen , wie die Samojeden am

Eismeer" einerſeits , und ein Bolt von ähnlicher

Sprache, zweyhundert Meilen dåvpn entfernt,

im Altaiſchen Gebirge andererſeits , wozwią

Fichen ſich ein anderes , nåmlich mongaliſches,

berittenes und hiemit kriegeriſches Bolt , ge

drångt, und ſo jenen Theil ihres Stammes,

weit von dieſem , in die unwirthbarſten Eisge

genden , verſprengt hat , wo ſie gewiß nicht aus

eigener Neigung fich hin verbreitet hatten * );

eben

*) Man könnte fragen : Wenn die Natur gewollt hat ,

dieſe Eistuften folten nicht unbewohnt bleiben , was

wird aus ihren Bewohnern , wenn ſie ihnen dereink

( tpie zu erwarten tft) kein Ereibholj mehr zufübrete ?

Denn es I # ju glauben , 048 , bey fortrückender Cute

tuk ,



eben ſo die Finnen in der nordlichſten Gea

gend von Europa ,

LaPP
genannt , von den

legt eben fo weit entferneten , aber der Sprache

nach mit ihnen verwandten ungern durch

dazwiſchen eingedrungne Gothifche und Sarma.

tiſche Völfer getrennt ; und was kann wohl

anders die Estimos (vielleicht uralte Europäis

fche Abentheurer , ein von allen Amerikanern

ganz unterſchiedenes Geſchlecht) in Norden , und

die Percherås , im Süden von Amerika , bis

zum Feuexlandt hingetrieben haben , als der

Strieg , deſſen ſich dieNatur als Mittels bedient,

die Erde allerwärts zu bevölkern . Der Krieg

aber ſelbſt bedarf keines befondern Bewegungsa

grunD 5.

tur , die Einfalfen der temperitten Erdfridhe das

Hotel an den Ufern ihrer Strome wdcbit, bers

fer benuten , es nicht in die Strome fallen , und ſo

in die See wegſchweinmen taffen werden. 3d ants

worte : Die Anwohner des Dbftroms, des Zento

fer,, des fena u. P. . werden es ihnen durch Hans

del zuführen , und dafür die Produtte aus dem Ehlers

reich , woran das Meer en ben Eistůften ſo reich ift,

einhandeln ; wenn ſie cote Natur), nur allereeft den

Frieden unter ihnen erzwungen baben wird .
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1

W !

#

grunbes', ſondern ſcheint auf die menſchliche

Natur gepfropft zu ſeyn , und ſogar als etwas.

Edles , wozu der Menſch durch den Ehrtrieb,

ohne

gelten : To , daß Ariegesmüth ( von ameri

gelteneinnütige Triebfedern , beſeelt wird., ju .

taniſchen Wilden fowohl, als den europäiſchen ,

in den Ritterzeiten ) nicht bloß wenn Krieg ift

(wie billig ), fondern auch, daß Krieg rey , von

unmittelbarem großem Werth zu feyn geurtheilt

wird , und er oft, bloß um jenen zu zeigen , an .

gefangen , mithin in dem Kriege, an ſich felbfe

eine innere Würde gereßt wirb , fogar baß

ihm auch wohl Philoſophen , als einer gewiffen

Veredelung der Menſchheit, eine fobrede Halo

"ten uneingebent, des. Nurſpruchs jenes Gries

chen : „ Der Krieg iſt darin fchlimm , daß .

er mehr boſe Leute macht , als er deren weg..

nimmt. Go viel von dem , was die Na.

tur für ihren eigenen 3wed , in Anſea

hung der Menſchengattung als einer Thiera

klaffe, thut.

geßt iſt die Frage, die das Weſentliche der

Abſicht auf den ewigen Frieden betrifft: „Was.

pic
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A

bio Matur in dieſer Abricht , Beziehungstbeifte

auf den Zweck, den dem Menfehen ſeine eigene

Vernunft zur Pflicht macht, mithin zu Begüns

figung ſeiner moraliſchen Abricht thuer

und, wie Riel die Gewähr leifte , daß dasjenige,

was der Menſch nach Freybeitsgeregen . thun

follte, aber nicht thut, dieſer Freyheit unber

ſchadet auch durch einen Zwang der Natur,

daß er eg thun werde , geſichert fer , und zwar

nach allen drey Verhältniffen des offentlichen

Rechts, des Staats : 1 Wolfer , und, welts

bürgerlichen Red 18. " Wenn ich von

der Natur fage : - ſię will , daß dieſes odec

jenes. gefchebe, ſo heißt das nicht føviek , als :

fie legt uns eine Pflicht auf, es zu thun (denn

das kann nur die swangsfreye praktiſche Vera

nunft) , ſondern fie' thut es ſelbſt, wir . moms

gen wollen oder nicht ( fata volentem ducung

polentem trahunt).

(

1

I. Wenn ein Boll auch nid )t durch innere

Mishelligkeit genothigt würde , ſich unter den

Zwang offentlicher Gefeße zu begeben , ſo wür,

he es doch ber Krieg von außen thun , indem ,

nad
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Hach der vorher erwähnten Naturanſtalt, ein

jedes Wolf ein anderes es dringende Bolt zum

Otach bar vor fich findet, gegen das es ſich in .

aerlich zu einem Staat bilden muß, um , als

M adit , gegen dieſen gerüſtet zu feyn. Nun ,

tft die republikaniſche Verfaſſung die eine

pige ja welche dem Recht der Menſchen vollkom ,

men angemeſſen , aber auch die fchwerfte zu ftife

ten , vielmehr noch zu erhalten ift , dermaßen

baß sigle behaupten , es muffe ein Staat von

Engeln ſeyn , weil Menſchen mit ihren .

felbftfächtigen Neigungen einer Verfaffung von

fo. fublimer Form nicht fähig toeren. Aber

gun kommt die Natur dem verehrten , aber zac

Oraris ohnmächtigen allgemeinen , in der Vere

kunft gegründeten Willen , und zwar gerade

durch jene felbfifüchtige Neigungen , zu Hülfer

To , daß es nur auf eine gute Organiſation des

Staạts ankommt (die allerdings im Vermogen,

der Menſchen iſt ) , jener ihre Kräfte To gegen

einander zu richten, daß eine die anberén in ihrer

zerſtøhrenden Wirkung aufbålt , oder dieſe aufa

hebt: 10 daß der Erfolg für die Bernunft fo

ausfällt, als wenn bende gar nicht da wären ,be

una

1
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.

und ſo der Menſch , wenn gleich nicht ein mod

raliſch guter Menſch , dennoch ein guter Bür.

ger zu ſeyn gezwungen wird. Das Problem

der Staatserrichtang iſt, fo Hart wie es auch

klingt, felbf für ein Volk von Seufeln (wenn ,

fe nur Perſtand haben ), quflösbar und lautet

fo : » Eine Mengevon vernünftigen Befen, die

insgeſammt allgemeine Gefeße für ihre Erhalu:

tung verlangeri, deren jedes aber in Geheim fich

davon auszunehmen geneigt iſt , fo zu ordneni

und ihre Verfaffung einzurichten , daß , obgleich

ſie in ihren Pridatgeſinnungen einander entgeo.

gen ftreben , dieſe einander doch fo aufhalten ,

baß in ihrem Sfentlichen Verhalten der Erfolg

eben derrerbe ift, als ob fie feine folche boſe Ger

'finnungen båtten . “ Ein ſolches Problem muß

auflöslich ſeyn. Denn es iſt nicht die moc

taliſche Befierung der Menfaen , ondern nur

der Mechanism der Natur , von dem die Auf

gabe zu wiſten verlangt , wie man ihn an Mens

Tchen benußen kønne, um den Widerſtreit ihrer

unfriedlichen Geſinnungen in einem Volk ro za

richten , daß fie fich unter Zwangsgeſeße zu be.

geben einander felbf netbigen , uno fo den Frit,

dero ,
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benszuſtand , in welchem Geſene Kraft hábett,

herben führen müffen. Man kann dieſes auch

an den wirklich vorhandenen , toch ſehr una

vollkommen organiſitten Staaten fehen , daß

fie fich doch im & ußeren Verhalten dem , was die

Rechtsidee vorſchreibt , fchon febr nåbern , ob

glekh das Innere der Moralitåt davon ficherlich

nicht die Urſache iſt (wie denn auch nicht von

diefer die gute Staatsverfaſſung , ſondern viela

mehr umgekehrt , von der Testeren allererft die

gute moraliſche Bildung eines Bolts zu erwari

ten iſt ), mithin der Mechanism der Matur durch

felbftſüchtige Neigungen , die natürlicherweiſe

einander auch dußerlich entgegen wirken , vott

der Vernunft zu einem Mittel gebraucht werdent

kann , diefer ihrem eigenen Zweck der rechtlia

then Vorſchrift, Raum zu machen , und hiemit

auch , ſoviel an dem Staat felbft liegt , den ins

neren ſowohl als dußeren Frieden zu beförbert

und zu ficheru . Samo Sier beißt es alſb : Die

Natur -will unwiderſtehlich , daß bas Recht

zulegt die Obergeidalt erhalte. Was man ſnait

hier verabfäumt zu thun , das macht ſich jua

leßt felbft , ob warmit viel Ungemådlichkeit:

1

i Bligt



» Biegt man dasRohr ga ſtarf, fo brichts',

und wer zu viel will , der wil nichts . " Bous ,

terwet.

13

2. Die dee des Völkerrechts regt die u ba

fonderung vieler von einander unabhängia

ger benachbarter Staaten Doraus , and , 06*

gleich ein folcher Zuſtand an fich fchon ein Zu.

ſtand des Krieges iſt (wenn nicht eine federatives

Vereinigung derſelben dem Ausbruch der Feinds

religkeiten vorbeugt-) : po ift doch felbft dieſer ,

nach der Bernunftidee, beffer als die Zuſammetto

ſchmelzung derſelben , durch eine die andere

überwachſende, und in eine Univerfalmonarchie

übergehende Madht ; weil die "Gefeße mit dem

vergrößten Umfange der Regierung immer mehr

an ihrem Nachdruck einbüßen , und ein Teeletta

Tofer Deſpotism , nadidem 'er die Beine des

Guten ausgerottet hat, juleßt doch in Unarchie

verfågt. Indeffen iſt dieſes das Verlängert

jedes Staats ( oder feines Oberhaupts ), auf

dieſe Art fich in den dauernden Friedenszuſtand

zu verfeßen , daß er , wo miglich , die ganze

Welt beherrſcht Aber die Natur willes

1 .
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***

anders . Sie bedient fich ztverer Mittet,

um Volker von der Vermiſchung abzuhalten

und fie abzuſondern , der Verſchiedenheit der

Spraden und der Religionen * ) , die

zwar den Hang zum wechſelſeitigen Haffe , und

Vorwand zum Kriege bey lich führt, aber doch

ben anwachſender Cultur und der allmähligen

Annäherung der Menſchen , zu großerer Ein .

ftimmung in Principien , zum Einverſtändniſſe

in einem Frieden leitet , ber nicht, wie jener

Despotism ( auf dem Kirchhofe der Frey
4

beit),

* ) Berfoledenbeit der Religionen : ein wuns

derlicher Ausdruc ! gerade, els ob man auch von

verſchiedenen moralen fordde. faun wohl .

verſchiedene Glaubensarten hiftoriſcher , ateht

in die Religion, ſondern in die Geſchichte der zu

ibrer Befdederung gebraudten , ins Feld der Ges
sia

Lehrfamtei
t

einſchlage
nder Mittel und eben ſo ders

fdytebene Religion
sbaser ( Zendavefta, Bebam ,

Koram u. 10.) geben , aber nur eine einzige, für

alle Menschen und in allen Seiten gältige Xelto

gion. Sene alſo tonnen wobr nichts anders als

nur das Bebitel der Religion, was zufddig it , und

nach Verſchieben
beit der Zeiten und Derter versies

den fenn tann , enthalten .
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heit) , burch Schwächung aller Sträfte , ſono

dern durch ihr Gleichgewicht, im lebhafteſten

Betteifer derſelben , bersorgebracht und go

fichert wird .

3. So wie die Natur weiblich die Sifer

trennt , welche der Wille jedes Staats , unb

zwar felbft nach Gründen des BSIkerrechts, gern

unter fich durch Lift bbet Gewalt vereinigert
mochtë; to beretnina

auch andererfeits VfL

ker, die der Begriff des Weltbürgerrechts gér

gen Gewaltthätigkeit undKrieg uicht würde gén

Fichert haben , durdy den wechfelſeitigen Eigen.

nuß. Es iſt der Handelsgeift, der mit

dem Kriege nicht zuſammen beftehen kann , und

der früher oder ſpåter fich jedes Bolks bemach

tigt. Bell nämlich unter alleti , der Staats.

macht untergedrdneten , machten (Mittein ), die

Geldmacht wohl die Zuverläßigſte fern möchte,

To lehen fich Staaten ( freplich wohl nicht

eben durch Triebfedern der Moralitåt) gebrun

gen , den edlen frieben zu befördern , und , wo

auch immer in der Welt Krieg auszubrechen

broht , ihn durch Vermittelungen abzuwehren

gleich als ob ſie beshalb im beſtändigen Bünda

niffe

1
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1

plffe ftanden ; denn große Vereinigungen zum

Krtege fønnen , der Natur der Sache nach , Fich

nur höchſt. felten sutragen , und noch ſeltener

glücken. - Nuf die Art garantirt die Nas

tur , durch den Medhanism in den menſchlichen

Neigungen ſelbſt, den ëtigen Frieden ; freylich.

mit einer Sicherheit , die nicht hinreichend ift,

die Zukunft deſſelben ( theoretiſch ) zu weiffa.

gen , aber doch in praktiſcher Abſicht zulangt,

und es zur Pflicht macht, zu dieſem (nicht bloß

ſchimårifchen ) Zwecke hinzuarbeiten .

7

3wepo
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Zweyter Zuſas:

Gebeimer Artikel zum ewigen Frieden.

Einin geheimer Artikel in Verhandlungen des

Offentlichen Rechts iſt objectiv , d. i. feinem Ina

halte nach betrachtet , ein Widerſpruch; fubu .

jectiv aber', nach der Qualität der Perſon beu

urtheilt, die ihn dictirt , kann gar wohl dan

rin ein Geheimniß ftatt haben , daß fie es näm

lich für ihre Würde bedenklich findet, fich sfe

Fentlich als Urheberin defſelben anzufündigen.

Der einzige Artitet dieſer Art iſt in den

Saße enthalten : Die starimen der Phi

lpropher über die Bedingungen der

Möglichkeit des offentlichen Friedens

ſollen von den gum Kriege ger afteten

Staaten'ju Xatbe gezogen werden . "
, ?

Es.( cheint aber für die Geſebgebende Xutoria

tåt eines Staats, dem man natürlicherweiſe die

größte Weisheit beplegen muß , bertleinerlich
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1

zu ſeyn , über die Grundfäße ſeines Verhaltens

gegen andere Staaten ben Unterthanen (den

Philoſophen ) Belehrung zu ſuchen ; gleichwohl

aber ſehr rathram es zu thun. Alſo wird der

Staat die legtere ſtill th w eigend (alſo, ino

dem er ein Geheimniß daraus macht ) dazu

auffordern , welches fodiel heißt, 'als : er

wird fte fren und offentlich über die allgemeine

Mārimen der Striegsführung und FFriedensſtif

tung repen laßen (denn das werden ſie fchon

son felbft thun , wenn man es ihnen nur nicht

berbietet ) und die Uebereinkunft der Staaten una

fer einander über dieſen Punkt bedarf auch keiner

beſonderen Verabredung der Staaten unter fich

in dieſer Åbficht, ſondern liegt fchon in der Ver.

pflichtung durch aŭgemeine (moraliſche gefeigé.

bende ) Menſchenvernunft. Es iſt aber hiemit

nicht gemenet: daß der Staat den Grundråßen

des Philoſophen vor den Ausſprüchen des Juri

frent ( des Stellóertreters der Staatsmacht )

Ben Vorzug einräumen müße, Yondern nur daß

man ihn h & re. Der leştere', der die Waage

dés Rechts und, neben ben auch das Schnerot

der Serechtigkeit fich zum Symbol gemacht hat,

bebient fich gemeiniglich des leigteren , nicht uit

fettua

+



69

ettoa blos alle fremde Einflüſſe von dem erſteren

abzuhalten , ſondern wenn die eine chaale nicht

finken will, das Schwerdt mit hinein ju legen :

( vae victis) , mogu der Jurift, der nicht zugleich

(auch der Moralitat nach ) Philofophift, die

größte Verſuchung bgt , weil es feines Umts nut

ift, vorhandene Gefeße anzuwenden , nicht aber ,

ob dieſe, ſelbſt nicht einer Verbefferung bedúra

fen , zu unterſuchen und rechnet dieſen in der

That niedrigeren Kang ſeiner Facultåt, darum

weil er mit Macht begleitet iſt (wie es auch

mit den beiden Underen der Fall iſt ) zu den

Ksheren . Die philoſophiſche ſteht unter dies

ſer verbündeten Gewalt auf einer ſehrniedris

gen Stufe. So beißt es 3. B. von der Phi.

loſophie, fie fen die Magd der Theologie

( und eben ſo lautet es von den zwey Anderen).

Man fieht aber nicht recht , ob ſie ihrer

gnädigen Frauen die Fackel vortrågt oder die

Schleppe nachträgt.

C

Daß: Könige philofophiren , oder Philoſos

phen Kónige würden , iſt nicht zu erwarten,

aber auch nicht zu wünſchen ; weil der Beſik,

der Gewalt das frege Urtheil der Bernunft

unver .
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undermeiblich serðirbt. Daß aber idnige obeles

königliche ( lich felbft nach Gleichveitsgefeßen,

beherrſchende) Volter die Claſſe der Philofophen

nicht fchwinden oder verſtummen , fondern sfa

fentlich ſprechen laſſen , iſt Benden zu Beleuch.

tung ihres Geſchäfts unentbehrlich und , weil

bieſe Claffe ihrer Ratar. nach der Rottitung:

und Clubbenverbündung unfähig ift, wegen der

Sachrede einer Propagande verdachtlos.

Anbong.
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An b, a, nn 6 n

I..

Ueber die,Mishelligkeit zwiſchen der Moral

und der Politik, in Abſicht auf den

emigen Frieden .

/

ܟ

ie Morat iſt ſchonan ſich ſelbſt eine Praxis

in objectiver Bedeutung, als Inbegriff von un.

bedingt gebietenden Geſeken , nach denen wir

handeln ſollen , und es iſt offenbare Ungea

reimtheit, nachdem max diefem Pflichtbegriff

Feine Autoritåt zugeftanden hat, noch ragen zu

wollen , daß man es doch nicht kenne. Denn

alsdann fäüt dieſer Begriff aus der Moral von

felbſt weg . ( ultra poffe nemo obligatur) ; mit:

hin kann es keinen Streit der Politie , als aus.

úbender Rechtslehre, mit der Moral,als einer
role
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folchen , aber theoretiſchen (mithin keinen Streit

der Praxis mit der Theorie) geben ; man müßte

denn unter der legteren eine allgemeine Kluge

beitslehre, d. i , eine Theorie der Marimen

verſtehen , zu reinen auf Vortheil berechneter

Abſichten die tauglichſten Mittel zu wählen ,

0. i. låugnen , daß es überhaupt eine Mos

ral gebes

2

Die Politik fagt : „ Seno, flug wie die

© ;chlangen ; die Moral feßt ( als einſchräng

kende Bedingung hinzu : „ und ohne Falſch

wie die Zauben. Wenn bendes nicht in

einem Gebote zuſammen beſtehen fann , ſo ift

wirklich ein Streit der Politik mit der Morali

fou aber doch durchaus beydes bereinigų renne,

ſo iſt der Begriff vom Gegentheil abſurd , und:

die Frage, wie gener Streit auszugleichen reme,

låßt fich gar nicht einmal als Cufgabe hinſtels

len . Abgleich der Sat : Ehrlidh feit iſt

die beſte Politit, eine Theorie enthalt , der

die Praxis , leider fehe håufig, widerſpricht ;

fo iſt doch der gleichfalls theoretiſche Ebro

lichkeit iſt besſer benn alle Politik

aber allen Einwurf unendlich erhaben , ja die

unum ,
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unumgängliche Bedingung der Leşteren. Der

Grenzgott der Moral weicht nicht dein Jupitex

(bem Grenzgott der Gewalt ) ; denn dieſer ſteht

noch unter dem Schidlabs, d . i . die Vernunft

iſt nicht erleuchtet genug , die Reihe der vorher.

beſtimmenden Urſachen zu überſehen , die den

glücklichen oder ſchlimmen Erfolg aus dem Thun

und Laſſen der Menſchen , nach dem Mechanism

der Natur, mit Sicherheit vorher verkündigen

(obgleich ihn dem Wunſche gemäß hoffen ) laſſen .

Was man aber zu thun habe , um im Gleife def

Pflicht (nach Regeln der Weisheit) zu bleiben ,

baju und hiemit zum Endzweck leuchtet ſie

ung überall hell genug, pora

Nun gründer aber der Praktiker ( dem die

Moral bloße Theorie ift ) ſeine troſtloſe Ubfpre,

chung unſerer gutmüthigen Hoffnung (felbft ben

gingeräumtem Sollen und Konnen ), eigents

lich darauf: daß er aus der Natur des Mens

fchen vorher zu leben vorgiebt, er werde das,ſehen

jenige nie wollen , was erfordert wird , um

jenen zum ewigen Frieden hinführenden Zweck

ju Stande zu bringen ,
Freslid iſt, das

Bollen aller einjelg
en

Menſche
n
, in einer

E 5 gerego

C
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T

gefeßlichen Verfafřng nach Frenheitsprincipien

zu leben (die distributive Einheit des Wil

lens Aller), žu dieſem Zweck nicht hinreichende

Sondern, daß alle jufammen diefen Zuſtand

wollen ( die collective Einheit des vereinig.

ten Willens.) ,, dieſe Auflöſung einer ſchweren

Aufgabe, wird noch dazu erfordert, damit ein

Ganzes der bürgerlichen Geſellſchaft werde,und,

ba alſo iber dieſe Berſchiedenheit des particu

laren Wollens Aler , noch eine vereinigende ur.

Fadhe.deffelben hinzukommen muß,um einen ge .

meinſchaftlichen Willen herauszubringen ; Web

ches Reiner von Huen bermas : fo ift in det..

Ausführung jener Idee ( iủ der Praris ) auf.

keinen andern Anfang des rechtlichen Zuſtaudes,

ju redhaen , als den durch Gewalt, auf der

ren zwang nachher das Offentliche Recht gegrina

des
wird.; welches dann frenlich (da man ohnen

dem des Gefeßgebers moraliſche Geſinnung hiem

benwenig in Anſchlag bringenkann, er merberg

nach geſchehener Vereinigung der wüften Mena

ge in ein Volk, diefem es nur überlaffen , eine

rechtliche Verfaffung durch ihren gemeinſamen

Willen zu Stande zu bringen ) große Abweichung)

sen von jenerIdee (der Theorie) in der wirt

lichen

.
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ficher Erfahrung, Fahon zum voraus erwarten

Hibt.

Da beißt es dann : wer einmal die Gewalt

In Bånden hat , wird fich vom Volt nicht Gea

fere vorſchreiben laſſen . Ein Staat , ber eina

mal im Befis ift , unter keinen außeren Gefeßen

zu ſtehen , wird ſich in Anſehung der Art, wie

er gegen andere Staaten fein Recht ſuchen rolli,

nicht von ihrem Richterfuhl abhängig machen ,

jind felbft ein Welttheil, wenn er fich einem an .

dern, der ihm übrigens nicht im Wege iſt, überą

legen fühle , wird das Mittel der Verſtärkung

feiner Macht , durch Beraubung, oder gar Bea

berrſchung derfelben , nicht unbenugt kaffen ;

und fo zerrinnen nun ade Plane der Theorie, für

bas Staats ., Polfer , und Weltbürgerrecht, in

Fachleere unausführbare ideale , dagegen eine

Praxis, die auf empiriſche Principien der menfch.

kichen Natur gegründet iſt, welche es nicht für

zu niedrig gått , aus der Art, wie es in der

Welt zugeht, Belehrung für ihre Marimen zu,

ziehen , einen ficheren Grund für ihr Gebäude

Der Staatstlugbeit zu finden allela. Hoffen.

fønne.

free

1
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giud,

* Sreylich , wenn es keine. Srenheit und dare

auf gegründetes moralifches Geſet giebt , ſong

dern alles , was geſchieht, oder geſchehen kann ,

bloßer Mechanism, der Natur ift , ſo if Politit.,

fals Kunſt ,dieſen , gur Regierung der Menſchen,

gu benußen ), die ganze praktiſche Weisheit, und

Der Rechtsbegriff ein Fachleerer Gedante,

pet man diefen, aber doch unumgänglich nothige,

mit der Politik zu verbinden , ja ihn gar zur

einfchrántendenBedingung der leßtern zu erhea

ben , ſo muß, die Bereinbarfeit beyder eingee.

gaume werden. Ich kann mir nun war einen

moralifchen Politiker , D. t. einen , der

die Principien der Staatsttugheit ſo nimmt, daß.

ge mit der Moral zuſammen beficher tonneux.
können

aber nicht einen politiſchen Moraliſten

denken , der ſich eine Moral ro fchmiedet, wie es

der Vortheil des Staatsmanns fich zuträglich

findet.

Den moraliſche Politiker, wird, es ſich gum ,

Grundfatz machen : wenn einmat Gebrechen in

der Staatsverfaſſung oder imStaatenverhältnis

amzetroffen werden , die man nicht hat verhüten

tonnen , To Ten es Pflicht, vornehmlich für

Staatss
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Staatsoberhåuptet, dahin bedacht zu fennt ,wie

' fie , ſobald wie möglich , gebeffert., und demi

Naturrechr, ſo wie es in der Idee der Vernunft

uns zuru Mufter vor Augen ſteht, angemeſſen

gemacht werden konne : Toute 28 auch, ihreč

Selbftſucht Aufopferungen koſten. Da nun die

Zerreifung eines Bandes der Staats- oder Welto

bürgerlichen Vereinigung , ehe nvch eine beſſere

Verfaſſung an die Stelle derſelben zu treten in

Bereitſchaft iſt , aller , bierin mit der Moral

einhelligen , Staatsflugheit zuwider ift to wäre

€8 zwar ungereimt , ju fordern , jenes Gebre

chen müſſe fofort und mit Ungeſtüm abgeändert

werden ; aber das wenigſtens die marime der

Rothwendigkeit einer ſolchen Abånderung dem

Rachthabenden innigſt bento ohne, um in bes

ſtändiger Annäherung zu dem Zwecke (der nach

Rechtsgeſetzen beſten Verfaſſung) zu bleiben, das

Fann doch von ihm gefordert werden . Ein

Staat tann fich auch Tchon republikaniſch res

gieren , wenn er gleich noch , der vorliegen

den Conſtitution nachi despotiſche Herrſchera

macht beſigt : bis allmählig das Bolt des

Einflufles der bloßen goee der Autoritat des

> Gefeßes ( gleich als ob es phoftfche Gewalt be.

Fåbc)

S
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få fire) fähig wird , und fonach gút eigenen

fesyebung (welche urſprünglich auf Recht gez

grúnde ift) tüchtig befunden wird. Wenn auch

burch den ungeftum einer von der ſchlechten

Berfaſſung erzeugten Revolution utrecht

mäßigerweiſe eine geregmåßigere errungen wäre,

fo würde es doch auch alsdann nidx mehr füt

erlaubt gehalten werden müſſen , das Volt wies

der auf die alte zurück zu führen , obgleich

während derſelben jeder , der ſich damit gewalta

thätig oder argliftig bemengt , mit Recht den

Strafen des Aufrührers unterworfen Feyn wúra

be. Was aber das außere Staatenverhältnis

betrifft, ſo kann von einem Staat nicht vejr

langt werden , daß er felne, obgleich despotiſcher

Verfaſſung (die aber doch die fårkere in Bezie.

hung auf åußere Feinde ift) ablegen folle , ro

lange er Gefahr läuft, von andern Staaten to

fort verſchlungen zu werden ; mithin muß bep:

jenem Vorrat doch auch die Verzögerung der

Ausführung bis zu befferer Zeitgelegenheit: era

laubt repnt * );

2

* ) Dies find Erlaubnisgerege Der Dernunft, den Stand

eines mit ungeredtigfelt bebafteten offentlichen

Xedias

手
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Es mag alſo immer ſeyn : daß die despor

tifirende ( in der Ausübung fehlende ) Morali

ften wider die Staatsflugheit ( durch übereilt

genommene oder angeprieſene Maaßregeln) mar.

nichfaltig verſtoßen , ſo muß fie doch die Erfah

rung , bey dieſem ihrem Verſtoß wider die Nas

tur , nach und nach in ein beſſere's Gleis brinu

gen ftatt deffen die moralifirende Politiker ,

durch Berchonigung rechtswidriger Staatsprin

ripien , unter dem Vorwanbe einer des Guten,

nach

Reibts noch ſo lange Beharren zu laſſen , bis zur udta

Tigen Umwälzung des entweder von ſelbſt gereift,

oder durch friedlide Mittel der Reife nabe gebracht

worden ; weil doch irgend eine rechtliche, obywar

nur in beringein Grade recbtmdßige, Perfaſſung

Deffer fft als går feine, welches legtere Solckfat (det

Anarchile ) eine übereilte Reform , treffen wür

de. Die Staatswetsbelt wird ſich alſo in den

Suſtande, worin die Dinge jetzt ſind, Reformen , det

Fdeal des öffentlichen Rechts angemeffen, zur Pflicht

machen : Revolutionen aber , wo ſie die Natur von

felbft berber råbrt , nicht fur Beſchinigung einet

mod groberen Unterdrückung , ſondern als Ruf der

Natur benußen , eine auf frenbeitsprincipien gegrün

bete geſeßliche Verfaſſung , als die einzige dauern

bafte , durch gründliche Reform zu Stande :

Bringen.
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nach der Idee, wie fie bie Dernunft vorfchreibt,

nicht fåbigen menſchlichen Natur , fo viel

an ihnen iſt, das Befferwerden unmöglich

machen , und die Rechtsverlegung berewigen.

Statt der Pratis , beren fich dieſe ſtaats:

fluge Männer råhmen gehen ſie mit Praktt.

fenam , indem fie bloß darauf bedacht find
;

dadurch , daß fie der jeßt herrſchenden Gewalt

zum Munde reden ( um ihren Privatvörtheit

nicht zu verfehlen ), das Volk , und , wo móg.

lich, die ganze Welt Preis } u geben ; nad der Urt

dichter Juriſten (vom Handtverke, nicht von det

Serengebung ) ; wenn ſie ſich bis zur Politik

verſteigen. Denn ba diefer ihr Geſchäfte nicht

iſt, über Beſengebung felbft zu vernünfteln,

ſondern die gegenwärtige Gebote des lanbredits

zu vollziehen , ſo muß ihnen fede , fegt- borhäña

bene, gefeßliche Verfaſſung ) und , wenn dieſe

hthern Orts abgeändert wird, die nun folgende,

immer die beſte fern ; wo dann abes 10 in ſeiner

gehorigen mechaniſchen Drdnung ift.. Wennt

aber diefe Geſchicklichkeit, für alle Šåtte gea

recht zu feyn , ihnen den Wahn einfiskt, auch ';

über Principien einer Staarsberfaſſung

übers

.



81

überhaupt nach Rechtsbegriffen (mithin a priori,

nicht empiriſch ) urtheilen zu fónnen : wenn ſie

darauf groß thun , Menſchen zu kennen (wels

ches freylich zu erwarten iſt, weil ſie mit vielen

zu thun baben ) , ohne doch den Menſchen,

und was aus ihm gemacht werden kann , zu

kennen (woju ein höherer Standpunkt der An .

thropologiſchen Beobachtung erfordert wird),

mit dieſen Begriffen aber verſehen, aus Staats.

und Volkerrecht, wie es die Vernunft vor.

ſchreibt, gehen : ſo können ſie dieſen Ueberſchritt

nicht anders , als mit dem Geiſt der Chicane

thun , indem ſie ihr gewohntes Verfahren (eines

Mechanisms nach despotiſch gegebenen Zwangs.

gereßen ) auch da befolgen, wo die Begriffe der

Vernunft einen nur nach Frenheitsprincipient

gefeßmåßigen Zwang begründet wiffen wollen ,

durch welchen allererſt eine zu Recht beſtåndige

Staatsverfaſſung möglich iſt ;, welche Aufgabe

der vorgebliche Praktiker , mit Vorbeygehung

jener ydee , empiriſch , aus Erfahrung, wie die

bisher noch am beſten 'beſtandene, mehrentheils

aber : rechtswidrige, Staatsverfaſſungen einges

richtet waren , lören zu können glaubt. Die

Maximen , deren er ſic) biezu bedient (ob er ſie

5 zwar

.
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zwar nicht laut werden låßt), laufen ohngefähr

auf folgende ſophiſtiſche Maximen hinaus.

1. Fac et excuſa. Ergreife die günſtige

Gelegenheit zur eigenmachtigen Befignehmung

(entweder eines Rechts des Staats über ſein

Volf , oder über ein anderes benachbarte ) ; die

Rechtfertigung wird ſich weit leichter und zier,

licher nach der That vortragen , und die

Geralt beſchinigen laſſen ( vornehmlich im erſten

Fall, wo die obere Gewalt im Innern ſo fort

auch die gereggebende Obrigkeit iſt , der man

gehorchen muß , ohne darüber zu vernünfteln );

als wenn man zuvor auf überzeugende Gründe

finnen , und die Gegengrunde darüber noch erft

abwarten wollte . Diere Dreuſtigkeit ſelbſt giebt

einen gewiſſen Anſchein von innerer Ueberzeus

gung der Rechtmäßigkeit der That, und der

Gott bonus euentus iſt nachher der beſte

Rechtsvertreter.

1

2. Si feciſti nega. Was bu felbft Bers

brochen haſt, 3. B. um dein Volk zur Verzweif

tung , und ro zum Aufruhr zu bringen , das

långne ab , daß es deine Schuld. fen ; ſondern

ber
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Behaupte, daß es die der Widerſpenſtigkeit der

Unterthanen , oder auch bey deiner Bemachtia

gung eines benachbarten Volfs , die Schuld der,

Natur des Menſchen ſem , der , wenn er dem

Undern nicht mit Gewalt zuvorfommt, ficher

barauf rechnen kann , daß diefer ihm zuvorkom .

men und ſich ſeiner bemächtigen werde.

3. Diuide et impera. Das iſt : fino ges

wiſſe privilegirte Häupter in deinem Volk , wel.

che dich blos zu ihrem Oberhaupt (primus in

ter pares) gewählt haben , ſo veruneinige jene

unter einander , und entzwene ſie mit dem Volk :

ſtehe nun dem leßtern , unter. Vorſpiegelung

großerer Freyheit , ben , fo wird alles von deia

nem unbedingten Willen abhängen. Dder find

es dußere Staaten , ſo iſt Erregung der Dis.

Helligkeit unter ihnen ein ziemlich ſicheres Mit.

tel , unter dem Schein des Beyſtandes des

Schwächeren , einen nach dem andern dir zu

unterwerfen.

'

" Durch diefe politiſche Maximen wird nun

zwar niemand hintergangen ; denn fie" finð ins.

geſammt ſdon allgemein bekannt; auch iſt es

F 2 mit
anne:- :)
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mit ihnen nicht der Fali fich zu ſchamen ; als 08

die Ungerechtigkeit gar ju offenbar in die Augen

leuchtete. Denn , weil ſich große Mächte nie

vor dem Urtheil des gemeinen Haufens, ſondern

nur eine vor der andern ſchämen , was aber jene

Grundfåge betrifft , nicht das Offenbarrerden ,

ſondern nur das Mislingen derſelben fie Bes

ſchåmt machen kann (denn in Anſehung der Mo.

** ralitåt der Marimen kommen ſie alle unter ein.

ander übereint), To bleibt ihnen immer die poli.

tiſche Ehre übrig , auf die 'fie ficher rechnen

können , nåmlich die der Vergrößerung ,

i ihrer Macht, aufwelchem Wege fie auch er.

worben ſeyn mag * ).

Uus
prix

.

*) Wenn gleich eine gemiffe in der menfolichen Nas

tur gewurzelte Bösartigkeit von Menden , die in

einem Staat zuſammen leben , noch bezweifelt, und,

ftatt ihrer , der Mangel einer nod) nicht weit genug

" fortgeſchrittenen Cultur ( die Robigkeit) zur Urſache

der gefegmidrigen Erſcheinungen ihret Denkungsart

mit einigem Scheine angeführet werden möchte , lo

fallt fie doo , -im dußeren Verhältnis der Staaten

gegen einander , gang unverbedt und unwiderſprechs
,

Itch in die Augeu . Im Innern jedes Staats it file

durch den Zwang der bärgerlichen Gefeße verſchlepett,

well
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*

Uus allen diefen Schlangenwendungen einer

unmoraliſchen Klugheitslehre , Den Friedenszu.

$ 3 ſtand

weil der Neigung zur wechſelſeitigen Gewalttbátigs

feit der Bürger eine großere Genvalt , ndmlich die ,

der Regierung , machtig entgegenwirkt , und ſo nicht

allein dem Gangen einen moraliſchen Anſtrich (cau

fae non caufac) giebt , ſondern auch dadurch , daß

dem Ausbruch geſcßwidriger Neigungen ein Ries

gel vorgeſchoben wird , die Entwicklung der moralis

fchen Anlage , sur unmittelbaren Achtung fürs Redt,

wirklich viel Erleichterung bekommt. Denn ein

jeder glaubt nun yon fich , daß er wohl den Rechtss

begriff heilig halten und treu befolgen würde , wenn

er sich nur von jedem andern eines Gleichen gewdrs

tigen tönnte ; welches leştere ihm die Regierung zum

Theil ſichert ; wodurch dann ein großer Schrift zur

Moralitat ( obgleich noch nicht moraliſcher Speitt )

getban wird, dieſem Pflichtbegriff auch um fein ſelbſt

widen , ohne Rückſicht auf Erwiederung , anbänglich

su feyn . = Da ein jeder aber , ber reiner guten

Meynung von fist ſelber , doch die böſe Geſinnung

ber allen anderen vorausſeßt , ſo ſprecben ſie eirans

der wechſelſeitig for Urtheil : daß fie alle , was das

factum betrifft, wenig taugen (wober es fomme,

da es doch der Natur des Menſchen , als eines

fregen

.

}
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1

ſtand unter Menſchen , aus dem friegeriſchen

des Naturzuſtandes herauszubringen , erhellet

wenigſtens fo viel : daß die Menſchen , eben To

wenig in ihren Privatverhåltniſſen , als in ihren

offentlichen , dem Rechtsbegriff entgehen fón.

nen , und ſich nicht getrauen , die Politik effent.

lich bloß auf Spandgriffe der Klugheit zu grúns

den ; mithin dem Begriffe eines sffentlichen

Rechts allen Gehorſam aufzufündigen (welches

vornehmlich in dem des Bilkerrechts auffallend

ift) , ſondern ihm an ſich alle gebührende Ehre

wiederfahren laſſen , wenn ſie auch hundert Auss

flüchte und Bemantelungen ausfinnen ſollten , um

ihm in der Praxis auszuiveichen , und der ver .

Ichmisten Gewalt die Autorität anzudichten, der

Urſprung und der Verband alles Rechts zu

feyn. Um diefer Sophiſteren ( wenn gleich

nicht der durch ſie beſdonigten Ungerechtigkeit)

ein

frepen Weſens , nicht Schuld gegeben werden kann ,

mag unerórtert bleiben ). Da , aber doch auch die

Achtung für den Rechtsbegriff, deren der Menſch fich

fohlechterdings nicht entidlagen kann , dfe Tbeorie

des Vermögens , ihn angemeſſen zu werden , auf das

feperlicíte sanctiontit, To fiebt ein ieder , daß er ſeis

nerſeits fenem gemde bandein mure , Andere might

den es balten , wie sie wollen

1
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7

1

ein Ende zu machen , und die falſche Vertre

ter der mächtigen der Erde zum Geſtåndniffe

zu bringen , daß es nicht das Recht, ſondern

die Gewalt rey , der fie zum Bortheil fpres

chen , von welcher fie, gleich als ob fier

hieben was zu befehlen håtten , den Ton annehs

men , wird es gut fenn , das Blendwerk aufz4 .

decken , womit man fich und andere hintergeht,

das oberſte Princip , von dem die Abſicht auf

den ewigen Frieden ausgeht , ausfindig zu ma:

chen und zu zeigen : das alles das Bófe , was

ihm im Wege iſt, davon herrühre : daß der po.

litiſche Moraliſt ba anfängt, wo der moraliſche

Politifer billigerweiſe endigt , und , indem er ro

die Grundfåge dem Zweck unterordnet (d . i . die

Pferde hinter den Wagen fpannt ), ſeine eigene

Abficht vereitelt , die Politik mit der Moral in

Einverſtändniß zu bringen .

1

!

6

Um die praktiſche Philoſophie mit ſich ſelbſt

einig zu machen , ift nothig , zuforderſt die Fras

ge zu entſcheiden : ob in Aufgaben der praktis

fchen Vernunft vom materialen Prinzip

derſelben , dem 31 eck ( als Gegenſtand der

Widführ) der Anfang gemacht werden müſſe,

F 4
oder
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oder vom formalen , 0. i . demjenigen ( bloß

auf Freyheit im & ußern Verhältnis geſtellten ),

darnach es heißt : handle ro , daß du wollen

kannſt, deine Maxime rolle sin allgemeines Ger

ret werden (der Zweck mag regn welcher er wolle ),

1

Ohne alle Zweifel muß das lektere Princip

vorangeben ; denn es hat , als Rechtsprincip,

unbedingte Nothwendigkeit , ftatt deſſen das er :

ftere, nur unter Vorausſegung enpiriſcher Ses

dingungen des vorgefesten Zwecks , nåmlich der

Qusführung deſſelben, nothigend iſt, und, wenn

dieſer Zweck (H. B. der ewige Friede) auch Pflicht

wire , ſo müßte doch dieſe ſelbſt aus dem for.

malen Princip der Maximen außerlich zu han,

deln abg leitet worden ſeyn. Nun iſt das

erſtere Princip , das des politiſchen Mora.

liften (das Problem bes Staats , Volfer . und

Weltbürgerrechts) , eine bloße Kunſtaufga.

be (problema technicum ), das zweyte bage.

gen , als Princip desmoraliſchen Polis

titers , welchem es eine ſittliche Aufga.

be ( problxma morale ift, im Berfahren von

bem anderen himmelweit unterſchieden , um den

ewigen Frieden , den man nun nicht bloß als

phyfi.
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phyfiſches Gut , ſondern auch als einen aus

Pflichtanerkennung hervorgehenden Zuſtand

wünſcht, berbepzuführen,

1

Zur Auftsſung des erften , nåmlich des

Staats , Klugheitsproblems wird viel Kennt

nis der Natur erſordert, um ihren Mechanism

zu dem gedachten Zweck zu benußen , und doch

iſt alle dieſe ungetuis in Anſehung ihres Reſul.

tats , den ewigen Frieden betreffend ; man mag

nun die eine oder die andere der pren Abtheilun,

gen des öffentlichen Rechts nehmen, Do das

Volt im Gehorſam und zugleich im Flor beſſer

durch Strenge , oder lockſpeiſe der Eitelkeit , ob

burch Dbergewalt eines Einzigen , oder durch

Vereinigung mehrerer Håupter , vielleicht auch

bloß durch einen Dienftadel, oder durch Volfs .

gewalt , im Innern , und zwar auf lange Zeit,

gehalten werden fønne , iſt ungewis. Man hat

von allen Regierungsarten ( die einzige acht:

republikaniſche, die aber nur einem moraliſchen

Politiker in den Sinn kommen kann , ausgenom .

men) Beyfpiele des Gegentheils in der Geſchich.

te. Noch ungewiffer ift ein auf Statute

nach Miniſterialplanen vorgeblich errichtetes

F 5
» Sl
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1

ºdlferrecht , welches in der That nur ein

Wort ohne Sache iſt, und auf Verträgen bes .

ruht , die in demſelben uit ihrer Beſchließung

zugleich den geheimen Vorbehalt ihrer Uebertres

tung enthalten . - Dagegen dringt ſich die

Mufloſung des zweyten , nämlich des Staats.

weisheitsproblems , fo zu ſagen , von

ſelbſt auf , iſt jedermann einleuchtend , und

macht alle Künſtelen zu Schanden , führt daber

gerade zum Zweck ; doch mit der Erinnerung

ber Klugheit, ihn nicht übereilterweiſe mit Gem

walt herben zu ziehen , ſondern ſich ihm , nach

Beſchaffenheit der gånſtigen Umſtände , unabe

låßig zu nähern,

1

Da heißt es denn : trachtet allereſt nach

bem Reiche ber reinen praktiſchen Vernunft und

nach feiner Gerechtigkeit , fo wird euch euer

Zweck (die Wohlthat des ewigen Friedens) von

felbft zufallen .“ Denn das hat die Moral Eis

genthůmliches an fich , und zwar in Anſehung

ihrer Grundråbe des öffentlichen Rechts , (mit.

hin in Beziehung auf eine a priori erkennbare

Politik ), daß , fe weniger fie das Verhalten von

bem vorgeregten Zweck , dem beabſichtigten , es

rep
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I

.

Pen phyffſchem oder fittlichem Vortheil, abhana

sig macht, deſto mehr fie dennoch zu dieſem im

Allgemeinen zuſammenſtimmt , welches daber

kommt , weil es gerade der a priori gegebene

allgemeine Wille ( in einem Volf , oder im Bere

håltnis verſchiedener Wölfer unter einander ) ift

der allein , was unter Menſchen Rechtens iſt,

beſtimmt ; dieſe Vereinigung des Widens Aller

aber , 'wenn nur in der Ausübung confequent

verfahren wird , auch nach dem Mechanism der

Natur , zugleich die Urſache renn kann , die ab.

gezweckte Wirkung hervorzubringen , und dem

Rechtsbegriffe Effekt zu verſchaffen . - So ift

es z . B. ein Grundſag ber moraliſchen Politik :

daß fich ein Bolt zu einem Staat nach den al

leinigen Rechtsbegriffen der Freyheit und Gleich

heit vereinigen Tolle , und dieſes Princip iſt nicht

auf Klugheit, ſondern auf Pflicht gegründet.

Nun mogen dagegen politiſche Moraliſten noch

fo viel über den Naturmechanism einer in Ge.

fedrchaft tretenden Menfchenmenge , welcher

jène Grundfäße entfråfteté, und ihre Abricht

bereiteln werde, vernünfteln , oder auch durch

Benſpiele ſchlecht organiſirter Verfaſſungen alter

And neuer Zeiten (3. B. von Demokratien ohne

Reprás
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Repräſentationsfyftem ) ihre Behauptung bager

gen zu beweiſen ſuchen , ſo verdienen fie fein

Gehor ; vornehmlich , da eine ſolche verderbliche,

Lbeorie Das Uebel wohl gar ſelbſt bewirkt , was

fie vorherſagt , nach welcher der Menſch mit

den übrigen lebenden Maſchinen in eine Claſſe

geworfen wird , denen nur noch das Bewußt .

feyn , daß ſie nicht frere Wefen ſind , beywoh,

nen dürfte , um ſie in ihrem eigenen Urtheil

zu den elendeften unter aller Weltweſen zu

machen ,

63

1

Der zwar eriyas renomiſtiſch flingenbe,

( průchwortlich in Umlauf gekommene, aber

wahre Sag : fiat iuftitia , pereat mundus,

das heißt zu deutſch ; » es herrſche Gerechtigkeit,

die Schelme in der Welt mogen auch insgeſammt

darüber zu Grunde gehen , iſt ein wackerert

alle durch Argliſt oder Gewalt vorgezeichnete

framme Wege abſchneidender Rechtsgrundſak ;

nur daß er nicht misverſtanden , und etwa als

Erlaubnis , fein eigenes Recht mit der größten

Strenge zu benußen (welches der ethiſchenPflicht

widerſtreiten würde , ſondern als Verbindlich .

feit der Machthabenden , niemanden ſein Recht

aus
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aus Ungunſt ober Mitleiden geen
Andere zu.

weigern oder zu Tchmålern , verſtanden wird ;

wozu vorzüglich eine nach reinen Rechtsprinci.

pien eingerichtete innere Verfaffung des Staats,

dann aber auch die der Vereinigung deſſelben

mit andern benachbarten oder auch entfernten

Staaten zu einer (einem allgemeinen Staat ana.

logiſchen ) geſetzlichen Ausgleichung ihrer Strei.

tigkeiten erfordert wird. Dieſer Saß will

nichts anders ſagen , als : die politiſche Magis

men múffen nicht von der , aus ihrer Befolgung

zu erwartenden , Wohlfahrt und Glückſeligkeit

eines jeden Staats , alſo nicht vom Zweck, den

fich ein jeder derſelben zum Gegenſtande macht

(vom Wollen ) , als dem oberſten ( aber empiri.

fchen ) Princip der Staatsweisheit, ſondern von

dem reinen Begriff der Rechtspflicht ( vom Sol

Ten , deffent Princip a priori durch reine Ver.

nunft gegeben iſt) ausgehen , die phyſiſche Fold,

gen daraus mogen auch ſeyn , welche ſie wollen .

Die Welt wird keinesweges dadurch untergeben,

daß der boren Menſchen weniger wird. Das

moraliſch Boſe hat die von ſeiner Natur unabs

trennliche Eigenſchaft, daß es in feinen Abfich,

ten ( vornehmlich in Verhältnis gegen andere

Gleichs
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Gleichgeſinnete ) fich felbft zuwider und gerftoh.

rend iſt , und ſo dem (moraliſchen ) Princip des

Guten , wenn gleich durch langſame Fortſchritter

Plaß madhit.

rin

8

Es giebt alſo objectiv ( in der Theorie)

gar keinen Streit zwiſchen der Moral und der

Politik. Dagegen ſubjectiv ( in dem ſelbſt.

ſüchtigen Fange der Menſchen , der aber , weil

er nicht auf Vernunftmarimen gegründet iſt,

noch nicht Praxis genannt werden muß) , wird

und mag er immer bleiben , weil er zum Bet .

ſtein der Tugend dient, beren wahrer Muth
(nach dem Grundfaße tu ne cede malis, ſed

contra audentior ito ) in gegenwärtigem Falle

nicht ſowohl darin beſteht , den Uebeln und

Aufopferungen mit feſtem Vorſag fich entgegen .

juſeßen , welche hieber übernommen werden

müſſen , fondern dem weit gefährlichern lügen.

haften und verråtheriſchen , aber doch vernünf

telnden , die Schwäche der menſchlichen Natur

zur Rechtfertigung aller Uebertretung 'vorſpies

gelnden båſen Princip in uns ſelbſt, in die Aus

gen zu ſehen und ſeine Arglift zu befiegen.

gu
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1

In der Chat fann der politiſche Moralift

ſagen : Regent und Volf , oder Volt und Volt

thun einander nicht Unrecht, wenn fie ein

ander gewaltthätig oder hinterliſtig befehden,

ob fte zwar überhaupt darin Unrecht thun , daß

fie dem Rechtsbegriffe , der allein den Frieden

auf ewig begründen konnte , alle Achtung ver

fagen . Denn weil der eine ſeine Pflicht gegen

den andern übertritt , der gerade eben fo rechts .

widrig gegen jenen geſinnt iſt , ſo gefdieht

ihnen benderſeits ganz recht , wenn ſie sich

unter einander aufreiben , doch ſo , daß von

diefer Raçe immer noch genug übrig bleibt , um

dieſes Spiel bis zu den entfernteſten Zeiten nich's

aufhören zu laſſen , damit eine ſpåte Nachkom .

menſchaft an ihnen dereinſt ein warnendes Beye

ſpiel nehme. Die Vorſehung im Laufe der Welt

iſt hieben gerechtfertigt ; denn das moraliſche

Princip im Menſchen erloſcht nie , die , pragma.

tiſch , zur Ausführung der redjtlichen Ideen

nach jenem Princip túdhtige Vernunft wacht

noch dazu beſtåndig durch immer fortſchreitende

Cultur , mit ihr aber auch die Schuld jener

Uebertretungen. Die Schöpfung allein : daß

nåmlich ein ſolcher Schlag von verderbten Wea

fen
3
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fen überhaupt hat auf Erden ſeyn ſollen , ſcheint

durch keine Theodicee gerechtfertigt werden zu

können (wenn wir atinehmen , daß es mit dem

Menſchengeſchlechte nie beſſer beſtellt feyn werde

nodh konne) ; aber dieſer Standpunkt der Beurs

theilung iſt für uns viel zu hoch , als daß wir

unſere Begriffe (von Weisheit) der oberſten uns .

unerforſchlichen Macht in theoretiſcher Abſicht

unterlegen konnten . zu ſolchen verzweifel

ten Folgerungen werden wir unvermeidlich bin.

getrieben , wenn wir nicht' annehmen , die reine

Rechtsprincipien haben objective Realitåt , d . i.

fie laſſen ſich ausführen ; und darnach müfle

auch von Seiten des Volts im Staate , und

weiterhin son Seiten der Staaten gegen einans

der , gehandelt werden die empiriſche Po.

litik mag auch dagegen einwenden , was fie

wolle. Die wahre Politik fann alſo feia

nen Schritt thun , ohne vorher der Moral

gehuldigt zu haben , und ob zwar Politik für

fich felbft eine fchwere Kunſt iſt , ro iſt doch

Vereinigung derfelben mit der Moral gar keine

Kunſt ; denn dieſe haut den Knoten entzwey ,

den jene nicht auſzulören vermag , ſobald beyde

einander widerſtreiten. Das Recht dem

Men.

.
.
.
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1

Menſchen muß heilig gehalten werden , der

herrſchenden Gewalt mag es auch noch ſo große

Aufopferung foften. Man kann hier nicht bal.

biren , und das Mittelding eines pragmatiſch

bedingten Rechts (zwiſchen Recht und Nußen)

ausſinnen , ſondern alle Politik muß ihre Kniee

vor dem erſtern beugen , kann aber dafür hof.

fen , ob zwar langfam , zu der Stufe zu gelan.

gen , wo ſie beharrlich glången wird.

*

ht

II.
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II.

Von der Einhelligkeit der Politik mit der Mos

ral nach dem transſcendentalen Begriffe

des öffentlichen Rechts.

Wenn ich von aller Materie des öffentlichen

Rechts (nach den verſchiedenen empiriſch -hege.

benen Verhältniſſen der Menſchen im Staat oder

auch der Staaten unter einander ) , ſo wie es

fich die Rechtslehrer gewöhnlich denken , abſtra.

hire, ſo bleibt mir noch die Form der Publi.

citåt übrig , deren Möglichkeit,ein jeder Rechts.

anſpruch in ſich enthält, weil ohne jene es feis

ne Gerechtigkeit ( die nur als offentlich

kundbar gedacht werden kann ) , mithin auch

tein Recht, das nur von ihr ertheilt wird , ges

ben würde.

1

.

Dieſe Fåhigkeit der Publicitåt .muß jeder

Rechtsanſpruch haben , und fie fann alſo , da

es ſich ganz leicht beurtheilen leßt , ob ſie in

einem vorkommenden Fale ftatt finde, d. i . ob

fie fich mit den Grundraßen des Handelnden

vereinigen laſſe oder nicht, ein leicht zu brau.

chendes,
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1

chendes , a priori in der Vernunft anzutreffens

des Criterium abgeben , im letzteren Fall die

Falſchheit (Rechtswidrigkeit) des gedachten.

Uuſpruchs (praetenſio iuris ) , gleichram durch

ein Experiment der reinen Vernunft, ſo fort zu

erkennen .

Nach einer roichen Abſtraction von allem

Empiriſchen , was der Begriff des Staats- und

Vofferrechts enthält (dergleichen das Bösartige

der menſchlichen Natur ift, welches den Zwang

nothwendig macht) , kann man folgenden Sat

die transfcendentale Formet des offinto

lichen Rechts nennen :

,, Alle auf das Recht anderer Menſchen be

zogene. Handlungen , deren Majime fich

nicht mit der Publicitåt ' vertrågt , find

unrecht"

.

Diefes Princip iſt nicht bloß als ethirch

(jur Tugendlehre gehorig ), fondern auch als

juridiſch (das Recht der Menſchen angehend )

zu betrachten . Denn eine Maxime , die ich

nicht darf laut werden laffen , ohne das

durch meine eigene Abſicht zugleich zu vereiteln ,

G 2 die

3

?
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.

die durchaus verheimlicht werden muß,

wenn ſie gelingen roll, und zu der ich mich nicht

offentlich betennen kann , ohne daß da.

durch unausbleiblich der Widerſtand oder gegen

meinen Vorſat gereizt werde , fann dieſe noth.

wendige und allgemeine , mithin a priori eins

zuſehende , Gegenbearbeitung Ader gegen mich

nirgend wovon anders als von der Ungerech.

tigfeit her haben , womit fie jedermann bes

droht. Es iſt ferner bloß negativ , d . i ,

es dient nur, um , vermittelſt deſſelben , was ges

gen Andere nicht recht iſt , zu erkennen,

Es iſt gleich einem Axiom unerweislich gewis

und überdem leicht anzuwenden , wie aus fol.

genden Beyfpielen des öffentlichen Rechts zu er :

ſehen iſt.

I. W as das Staatsrecht (ius ciuita

tis ) , nåmlich das innere betrifft: fo kommt in

ihm die Frage vor, welche Viele für ſchwer zu be.

antworten halten , und die das transfcendentale

Princip der Publicitat ganz leicht auflóret : ,, ift

Aufruhr ein rechtmäßiges Mittel für ein Bolt,

die druckende Gewalt eines ſo genannten Syran

men (non titulo ſed exercitio talis ) abzu .

mer.
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werfen ?“ Die Rechte des Volts find gefråntt;

und ihm (dem Tyrannen) geſchieht kein Unrecht

durch die Entthronung; daran iſt kein Zweifel.

Nichts deſto weniger iſt es doch von den Unter.

thanen im bochſten Grade unrecht, auf diefe Art

ihr Recht zu ſuchen , und ſie können eben ro idea

nig über ungerechtigkeit klagen , wenn ſie in die

fem Streit unterlågen und nachher deshalb dit

hårtefte Strafe ausſtehen mußten .

Hier kann nun Bieles für und dawider veri

nünftelt werden , wenn man es durch eine dog,

matiſche Deduction der Rechtsgründe ausmachen

wil ; allein das transfcendentale. Princip der

Publicitat des öffentlichen Rechts fann ſich dieſe

Weitläuftigkeit erſpahren. Nach demſelben

frågt ſich vor Errichtung des bürgerlichen Ver.

trags das Volt felbft , ob es fich wohl getrauer

die Maxime des Vorſages einer gelegentlichen

Empórung öffentlich bekannt zu machen. Man

fieht leicht ein , daß, wenn man es bey der

Stiftung einer Staatsverfaſſung zur Bedingung

machen wollte, in gewiſſen vorkommenden fål.

len gegen das Dberhaupt Gewalt auszuübent,

fo mußte das Volt ſich einer rechtmäßigen Macht

über

15

722

5

6.3
* ;

4
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über jenes anmaßen . Alsdann wäre jenes aber

nicht das Dberhaupt, oder , wenn beydes zur

Bedingung der Staatserrichtung gemacht wur.

de, fo würde gar keine möglich reyn , welches

doch die Abficht des Wolfs war. Das Unrecht

des Aufruhrs leuchtet alſo dadurch ein , daß die

Marime deffelben dadurch , daß man ſich offent.

lich dazu befennte, reine eigene Abſicht uns

möglich machen würde. Man müfte fie alſo

nothwendig verheimlichen. Das leştere

wäre aber von Seiten des Staatsoberhaupts

eben nicht nothwendig. Er fann frey heraus

Fagen , daß er jeden Aufruhr mit dem Tode der

Rádelsführer beffrafen werde , diere mogen auch

immer glauben , er habe feinerſeits das Funda.

mentalgereß zuerst übertreten ; denn wenn er

ſich bewußt iſt, die unwiderſtehliche Ober

geroalt zu beſigen (welches auch in jeder bürger.

lichen Verfaſſung fo angenommen werden muß,

weil der ; welcher nicht Macht genug bat , einen

jeden im Bolt gegen den andern zu ſchüßen , auch

nicht das Recht hat , ihm zu befehlen ), ſo darf

er nicht forgen , durch die Bekanntterdung feie

ner Marime 'feine eigene Abſicht zu vereiteln ,

womit auch ganz wohl zuſammenhängt , daß,

wenn

>

3
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wenn der Aufruhr dem Volk gelånge jenes,

Oberhaupt in die Stelle des Unterthans zurück.

treten , eben rowohl keinen Wiedererlangungsa

aufruhr beginnen , aber auch nicht zu befürcha

ten haben mußte, wegen ſeiner vormaligen Staats .

führung zur Rechenſchaft gezogen zu werden.

2. Was das Vilferrecht betrifft.

Nur unter Vorausſegung irgend eines rechtlis

chen Zuſtandes ( 0. i . derjenigen äußeren Bedin.

gung , unter der dem Menſchen ein Recht wirf.

lich zu Theil werden kann), kann von einem Ból.

terrecht die Rede feyn ; weil es , als ein offent.

liches, Recht, die Publication eines , jedem das

Seine beſtimmenden , allgemeinen Willens ſchon

in ſeinem Begriffe enthålt , und dieſer ſtatus

iuridicus muß aus irgend einem Vertrage her.

vorgehen , der nicht eben ( gleich dem, woraus

ein Staat entſpringt,) auf Zwangsgeſeße gegrün.

: det renn darf, ſondern allenfalls aud, der einer

fortwährend -frenen ufociation fenn kann,

wie der oben erwåhnte der føderalitåt verſchie.

dener Staaten. Denn ohne irgend einen recht.

lichen Zuſtand, der die verſchiedene. (phyſiſche

oder moraliſche ) Perſonen thåtig verknüpft,

G4 mithin

$
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mithin im Naturftande, kann es fein anderes als

bloß ein Privatrecht geben. Hier tritt nun

auch ein Streit der Politik mit der Moral ( diere

als Rechtslehre betrachtet) ein , wo dann jenes

Criterium der Publicitåt der Maximen gleich.

faus feine leichte Anwendung findet, doch nur

fo : daß der Vertrag die Staaten nur in der Ab.

Ficht verbindet , unter einander und zuſammen

gegen andere Staaten ſich im Frieden zu erhal.

ten , feinesweges aber am Erwerbungen zu ma.

chen . Da treten nun folgende Fåde der An.

tinomie zwiſchen Politik und Moral ein , womit

zugleich die Idfung derſelben verbunden wird.
+

a) „ Wenn einer dieſer Staaten dem andern

etwas verſprochen hat : es rey Hülfleiſtung, oder

Abtretung gemiſſer Lånder , oder Subſidien u .

d. gl. , frågt fich , ob er fich in einem Fall, an

dem des Staats Heil ' hångt , vom Worthalten

dadurch los machen kann , daß er ſich in einer

doppelten Perſon betrachtet wiffen will, erſtlich

als Souverån , da er Niemanden in ſeinem

Staat verantwortlich iſt ; dann aber wiederum

bloß als oberſter Staat$bea mte , der dem

Staat Rechenſchaft geben müffe : da denn der 1

Schluß
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Schluß dahin ausfådt, daß , wožu er ſich in

der erſteren Qualität verbindlich gemacht hat, das

von werde er in der zweyten losgeſprochen . " -

Wenn nun aber ein Staat ( oder deffen Dber:

haupt) diere reine Marime laut werden ließe , 10

würde natürlicherweiſe entweder ein jeder Andes

te ihn fliehen , oder ſich mit Anderen Vereinia

gen , um ſeinen Anmaßungen zu widerſteheri,

welches beweiſet , daß Politik mit aller ihrer

Ochlauigkeit auf dieſen Fuß (der Offenheit) ihren

Zweck ſelber vereiteln , mithin jene Maxime una

· recht ſeyn müſſe.

b ) ,, Wenn eine bis zur furchtbaren Großeb

( potentia tremenda ) angetaciſene benachbarte

Macht Beſorgnis erregt : kann man annehmen,

fie werde , weil fie fann , auch unterdrucken

wollen, und giebt das der Mindermådytigen

ein Recht zum ( vereinigten ) Angriffe derſelben,

auch ohne vorhergegangene Beleidigung ?"

Ein Staat, der feine Marime hier bejahend vera

fautbaren wellte , würde das Uebel nur noch

gewiffer und ſchneller herbeyführen. Denn die

größere Macht wurde der kleineren zuvorkommen,

und , was die Vereinigung der legteren betrifft,

ro

V

S 5
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fo ift das nur ein ſchwacher Rohrſtab gegen dent,

der das diuide et impera fu benußen weiß.

Diefe Marime der Staatsflugheit, diffentlid er .

klärt , bereitelt alſo nothwendig ihre eigene 9b.

ficht, und iſt folglich ungerecht.

"

1

c) „ Wenn ein kleinerer Staat durch ſeine

Lage den Zuſammenhang eines großeren trennt,

der dieſem doch zu ſeiner Erhaltung nöthig iſt,

iſt dieſer nicht berechtigt , jenen fich zu unters

werfen und mit dem Teinigen zu vereinigen ? "

Man ſieht leicht , daß der großere eine ſolche

Maxime ja nicht vorhermüfre laut werden laffen ;

denn, entweder die kleinern Staaten würden ſich

frühzeitig vereinigen, oder andere Machtige wür,

den um dieſe Beute ſtreiten , mithin macht fie

fich durch ihre Offenheit felbſt unthunlich ; ein

Zeichen, daß fie ungerecht iſt und es auch in ſehr

bobem Geade renn fann ; denn ein klein Dbject

der Ungerechtigkeit hindert nicht , daß die daran

bewieſene ungerechtigkeit fehr groß rey..

,

3. Was das Weltbürgerrecht bes

trifft, ſo übergehe ich es hier mit Stillſchweis

gen ; weil , wegen der Anglogie deſſelben mit

dem
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dem Volkerrecht, die Maximen deffelben leicht

anzugeben und zu würdigen find .

Man hat hier nun zwar an dem Princip der

Unverträglichkeit der Marimen des Dslkerrechts

mit der Publicitat, ein gutes Kennzeichen der

Nichtübereinſtimmung der Politik mit

der Moral (als Rechtslehre ). Nun bedarf man

aber auch belehrt zu werden , welches denn die

Bedingung iſt, unter der ihre Maximen mit dem

Recht der Volter übereinſtimmen ? Denn es

laßt fich nicht umgekehrt ſchließen : daß , wele

che Maximen die Publicitat vertragen , dieſelbe

darum auch gerecht ſind ; weil , wer die entſchie.

' Dene Dbermacht hat , ſeiner Marimen nicht beel

haben darf. Die Bedingung der Möglich

keit eines Volkerrechts überhaupt iſt : daß zu .

vorderſt ein rechtlicher Zuſtand exiſtire.

Denn ohne diefen giebts Fein offentliches Recht,

fondern alles Redit, was man fich außer dem.

felben denken mag (im Naturzuſtande), ift bloß

Privatrecht. Nun haben wir oben geſehen : daß

ein föderativer Zuſtand der Staaten , welcher

bloß dieEntfernung des Krieges zur Abſicht hat,

der
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der" einzige, mit der Frenheit derſelben ver.

einbare , rechtliche Zuſtand ren . Alſo iſt die

Zuſammenftimmung der Politit mit der Moral

nur in einem fóderativen Verein (der alſo nach

Rechtsprincipien a priori gegeben und nothwens

dig iſt ) möglich , und alle Staatsflugheit hat

jur rechtlichen Baſis die Stiftung des erſteren ,

in ihrem großt . meglichen Umfange, ohne wels

chen Zweck alle ihre Kliigeley Unweisheit und

verſchlenerte ungerechtigkeit ift. Diere af

terpolitik hat nun ihre Caſuiftit , trog der

beſten Geſuiterſchule die reſeruatio men.

talis in Abfaſſung offentlicher Verträge , mit

ſolchen Ausdrucken , die man gelegentlich zu rei.

nem Vortheil auslegen fann , wie man will

(8. B. den Unterſchied des ſtatus quo de fait und

de droit); den Probabilismus : bore 46

fichten an Anderen zu erflügeln, oder auch Wahrs

ſcheinlichkeiten ihres moglichen Uebergewichts

zum Rechtsgrunde der Untergrabung anderer

friedlicher Staaten zu machen ; Endlich das

peccatum philofophicum ( peccatillum , bag.

gatelle). Das Verſchlingen eines kleinen

Staats , wenn dadurch ein viel größerer,

gum vermeyntlich großern Weltbeſten , gewinnt,

für

-

1
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für eine leicht verzeihliche Kleinigkeit zu

halten * ).

Den Vorſchub hiezu giebt die Zwenzúngig,

keit der Politik in Anſehung der Morat, einen

oder den andern Zweig derſelben zu ihrer Abſicht

zu benußen. Beydes , die Menſchenliebe

und die Achtung fürs Recht der Menſchen,

iſt Pflicht; jene aber nur bedingte, diefe das

gegen unbedingte ; ſchlechthinſchlechthin gebietende

Pflicht , welche nicht übertreten zu haben derje:

| nige zuerſt völlig verſichert feyn muß , der ſich

dem ſüßen Gefühl des Wohlthuns überlaſſen

will . Mit der Moral im erſteren Sinne (als

Ethit)

) * ) Die Belege zu ſolchen Marimen kann man in des

Heren Hofr. Garve ubhandlung : „ über die Verbins

dung der Moral mit der Politik , 1788 ; “ 'antreffen.

Dieſer 'würdige Gelehrte gefiebt gleich zu Anfange,

eine genugtbuende Untwort auf dieſe Frage nicht ges

ben zu können . Uber ſie dennoch gut au beißen . 05

zwar mit dem Geſtändnis, die dagegen fic regende

Einwürfe nicht völlig beben zu tónnen , ſcheint dod

eine großere Nachgiebigtitt gegen die zu fenn , die

febr genetat ſind, ſie zu misbrauchen, als mobl rath

fam ſeyo mochte , einjurdumen .

1

th
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Ethit) iſt die Politik leicht einverſtanden, um

das Recht der Menſchen ihren Dieren Preis zu

geben : Aber mit der in der zweytenBedeutung (als

Rechtslehre), vor der ſie ihre Kniee beugen mußte,

findet ſie eß rathram , fich gar nicht auf Vertrag

einzulaffen , ihr lieber alle Realitåt abzaſtreiten ,

und alle Pflichten auf lauter Wchlwollen auszu .

deuten ; welche Hinterliſt einer lichtſcheuen Pos

litik doch von der Philoſophie durch die Publi.

citát jener ihrer Maximen leicht vereitelt werden

würde, wenn jene es nur wagen wollte , dem

Philoſophen die Publicitåt der feinigen " angedeis .

hen zu laffen .

In dieſer Abſicht ſchlage ich ein anderes

transfcendentales und bejahendes Princip des

offentlichen Rechts vor , deſſen Formel dieſe renn

würde ;

,, AlleMarimen , die der Publicitåt bedúr.

fen ( um ihren Zweck nicht zu verfehlen ), ſtim .

men mit Recht und Politik vereinigt zuſammen .“

Denn , wenn ſie nur durch die Publicitåt

ihren Zweck erreichen können , ſo müſſen ſie dem

alge.
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1

.

allgemeinen Zweck des Publicums ( der Glüdſen

ligkeit) gemas ſeyn , womit zuſammen zu ftim

men ( es mit ſeinem Zuſtande zufrieden zu mau

chen) , die eigentliche Aufgabe der Politik iſt.

Wenn aber dieſer Zweck nur durch die Publin

citát , d. i. durch die Entfernung alles Misi

trauens gegen die Marimen derſelben, erreich

bar ſenn roll , po múffen dieſe auch mit dem

Recht des Publicums in Eintracht ftehen ; denn

in dieſem Allein iſt die Vereinigung der Zwecke

Aller möglich. Die weitere Ausrusung

und Erórterung dieſes Principsmuß ich für eine

andere Gelegenheit ausfeßen ; nur daß es eine

transſcendentale Formel fery , ift aus der Ent.

fernung aller empiriſchen Bedirgungen (der

Glückſeligkeitslehre ), als der Materie des Gem

reßes und der bloßen Rückſicht auf die Form der

allgemeinen Gefeßmåßigkeit zu erfeben.

,ܶܐ

Wenn es Pflicht, wenn zugleich gegründete

Hofnung da iſt, den Zuſtand eines - offentlichen

Rechts , obgleich nur in einer ins Unendliche

fortſchreitenden Annäherung wirklich zu machen ,

19

birin
i

The
y



II2

)
.

fo iſt der ewige Friede , der,auf die bisher

fålſchlich fo genannte Friedensſchlüſſe ( eigentlich

Waffenſtillfånde) folgt , keine leere Idee , fons

dern eine Aufgabe ; die nach und nach åufgelsft,

ihrem Ziele ( weil die Zeiten , in denen gleiche

Fortſchritte geſchehen , hoffentlich immer fürger

werden ) beſtåndig nåher kommt.
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